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Vorab: Deutsche Unternehmenssteuerreform

In diesem Exposee finden Sie an verschiedenen Stellen ggf. noch die Aussage, dass
Deutschland Körperschaften mit 25% Ertragssteuer + Gewerbesteuer nach Hebesatz
besteuert. Nach deutscher Unternehmenssteuerreform (2007/2008) wird der
Körperschaftssteuersatz auf 15% gesenkt. Somit beträgt die Besteuerung deutscher
Körperschaften ca. 30% insgesamt (15% Körperschaftssteuer + Gewerbesteuer). Die
Unternehmenssteuerreform hat allerdings z.B. keine Auswirkungen auf die
Hinzurechnungsbesteuerung nach 8 AStG-sofern anwendbar-, da Zypern mit nur 10%
Körperschaftssteuer (Gewerbesteuern gibt es nicht) ein Niedrigsteuerland nach 8 AStG ist.

An dieser Stelle soll nicht beleuchtet werden, ob die deutsche Unternehmenssteuerreform
wirklich die reale Steuerlast von Deutschen Unternehmen nachhaltig senkt, was i.d.R. nicht
der Fall ist.

Vorab: Reform des deutschen GmbH-Rechts

In diesem Exposee finden Sie an verschiedenen Stellen ggf. noch die Aussage, dass bei
einer deutschen GmbH 25.000 Euro Stammkapital erforderlich ist. Nach Reform des
deutschen GmbH-Rechts (2008) sind nur noch 10.000 Euro Stammkapital erforderlich, die
unter bestimmten Voraussetzungen angespart werden können.

Vorab: Abgeltungssteuer

In diesem Exposee finden Sie an einigen Stellen ggf, noch den Hinweis, dass Einkünfte aus
Gesellschaftsbeteiligungen bei der natürlichen Person im Halbeinkünfteverfahren besteuert
werden. Nach der Steuerreform in Deutschland (2008/2009) werden Einkünfte aus
Dividenden mit einer 25%igen Abgeltungsbesteuerung belegt.

Vorab: Wirkung 8 AStG bei EU-Sachverhalten

In diesem Exposee finden Sie an einigen Stellen ggf. noch den Hinweis, dass §§ 7-14 AStG
(Außensteuergesetz) Wirkung entfaltet. Der EuGH hat die Praxis der deutschen
Hinzurechnungsbesteuerung bei EU-Sachverhalten für rechtswidrig erklärt. Mithin kann ein
deutscher Anteilseigner offiziell Mehrheitsshareholder einer zyprischen Ltd auch bei
passiven Einkünften sein, ohne Wirkung 8 AStG. Allerdings wird es dann erforderlich sein,
dass die zyprische Limited einen qualifizierten Geschäftsbetrieb auf Zypern unterhält (Büro).
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Kanzlei Kyrianou, Zypern (zyprische Limited und Holding-Gesellschaften, Transportlizenz
Zypern):

Michael Kyprianou

Languages: Greek, English

Office: Nicosia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demos Christodoulou:

Demos Christodoulou has obtained his law degree from the University of Salonika in
Greece and he is a member of the Nicosia Bar Association and the Cyprus Bar
Association.

He is a senior litigator and specialises in civil litigation, probate and banking law.

Languages: Greek, English

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Hasikos:

Michael Hasikos has obtained his law degree from the University of Athens in
Greece and he is a member of the Nicosia Bar Association and the Cyprus Bar
Association.

He specialises in family law and probate law.

Languages: Greek, English

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menelaos Kyprianou:

Menelaos Kyprianou has obtained an LLB Degree from the University of Nottingham
in the UK. He is also a Barrister-at-law of the Middle Temple having been called to
the Bar in 1994 Menelaos is also a member of the Cyprus Bar Association and the
International Bar Association.

He specialises in Civil litigation, Corporate law and Admiralty law. He has
represented numerous foreign companies in major civil litigation cases.

Languages: Greek, English, French

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavlos Kyprianou:

Pavlos Kyprianou has obtained an LLB Degree from King's College of London in the
UK and then became a Barrister-at-law of the Middle Temple. He is also a member



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

9

of the Cyprus Bar Association.

He specialises in civil litigation, administrative and constitutional law.

Languages: Greek, English, Russian

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavlos Aristodemou:

Pavlos Aristodemou has obtained an LLB Degree from Oxford Brookes University in
the UK and a Masters degree in International Banking and Financial Law from
Boston University in the US. He is also a member of the Cyprus Bar Association and
he is an active member of several international legal organizations.

He specialises in financial law, tax law, corporate law and competition law.

Languages: Greek, English

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tonia Antoniou:

Tonia Antoniou has obtained an LLB Degree from the University of Essex in the UK
and a Masters degree in Commercial Law from the University of Bristol in the UK.
She is also a member of the Cyprus Bar Association.

She specialises in Intellectual property, Corporate law and Immigration law. She
mainly represents domestic and international clients in obtaining, maintaining and
enforcing Intellectual Property Rights in Cyprus and abroad.

Languages: Greek, English

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Grigorieva:

Anna Grigorieva has obtained a law degree from the University of
Ekaterineburgh,Russia. She has also passed the Cyprus Bar exams and is now a
member of The Cyprus Bar Association.

She specialises in Corporate Law, Immigration law and Acquisitions. She mainly
consults major foreign clients from Eastern Europe in establishing their businesses
in Cyprus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papadopoulos Dimitris (Consultant):

Born Zurich, Switzerland, 1966; admitted 1997, Zurich, also admitted in all German-
speaking cantons. Education: University of Zurich, Law School (J.D., 1992).
Experience: Clerk, District Court of Pfäffikon ZH, 1994-1995. Legal Assistant, Zurich
based law firm, 1995. Associate, Müllhaupt & Partners, 1996-1998, Partner since
1999.

Member: Zurich and Swiss Bar Associations;

Languages: German, English, French, Greek and Italian.
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Practice Areas: Contracts and Corporations; Banking and Investment Law;
Taxation;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savvas Savvides:

Savvas Savvides has obtained an LLB from Leeds University UK, and a Masters
degree in European Law and Integration from Leicester University, UK. He is also a
member of the Cyprus Bar Association and external lecturer of Holborn College of
London, U.K.

He specialises in Civil Litigation, in Conveyancing and European Law.

Languages: Greek, English

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolas Nikolaou:

Nikolas Nikolaou has obtained his law degree from the University of Athens in
Greece and he is a member of the Cyprus Bar Association.

He specialises in family law and Civil litigation.

Languages: Greek, English

-





Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

12

Einleitung

Zypern bietet hervorragende Möglichkeiten und ist sicherlich weltweit einer der bekanntesten
Standorte, um international Geschäfte zu betreiben.
Eine zyprische Limited ist eine Firma, die in Zypern registriert ist und ihr Einkommen
innerhalb oder außerhalb Zyperns erwirtschaftet.
In den letzten Jahren hat sich Zypern zu einem der bedeutendsten Geschäfts- und
Finanzzentren weltweit entwickelt. Ein ständig wachsender Sektor ist der der so genannten
zyprischen Limiteds. Steuervorteile, relativ geringe Lebenshaltungskosten und zahlreiche
Vergünstigungen, die solchen Limiteds gewährt werden, veranlassen immer mehr Firmen zu
Gründungen von Niederlassungen auf der Mittelmeerinsel.

Das Zypern ein attraktiver Standort für die Gründung einer Limited ist, liegt zum einen an
seiner günstigen geographischen Lage im Schnittpunkt dreier Kontinente. Die arabischen
Länder mit ihren Ölvorkommen liegen sozusagen vor der Haustür, von den wichtigen
Zentren Europas, des Mittleren Ostens und Afrikas ist Zypern weniger als drei Flugstunden
entfernt. Hinzu kommt das günstige Mittelmeerklima mit warmen Wintern und langen
trockenen Sommern.

Zum anderen spricht die ausgezeichnete Infrastruktur des Landes für die Niederlassung
einer ausländischen Firma. Europäischer Lebensstandard, minimale Kriminalitätsrate, ein
modernes Gesundheitswesen, ein hochentwickeltes Telekommunikationssystem, ein
Bankwesen mit Bewegungsfreiheit für ausländische Währungen, professionelle
Dienstleistungen auf hohem Niveau: All diese Faktoren sind Anreize für ausländische
Unternehmer.

Hinzu kommen die enormen Vergünstigungen finanzieller Art, von denen Limiteds auf
Zypern profitieren.

Dazu gehören:

-keine Abzüge von Dividendensteuern
-Gewinne werden lediglich mit max. 10% versteuert, andere Steuern oder Pflichtabgaben
gibt es nicht
-Es wird nur die Gesellschaft besteuert, keine Besteuerung der Gewinnausschüttungen beim
Anteilseigner, sofern Nicht-Zypriot
-Teilhaberschaften werden vollständig von der Steuer befreit
-Zweigstellen zahlen ebenfalls keine Steuern, falls sie außerhalb Zyperns geleitet werden
-Vollständiger Erlass von Kapitalgewinnsteuern, mit Ausnahme des Verkaufs von in Zypern
befindlichen Immobilien
-Ausländische Angestellte, die auf Zypern arbeiten, zahlen nur die halbe zyprische
Einkommensteuer
-Konten mit frei konvertierbarer Währung können sowohl auf Zypern als auch im Ausland
geführt werden.

Alle Formalitäten, die zur Gründung einer International Business Company nötig sind,
können innerhalb von 14- 21 Tagen erledigt sein.
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BEISPIELE ZUR NUTZUNG EINER LIMITED AUF ZYPERN

Durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen an Firmen in verschiedenen Ländern über
Zypern erzielt man den Effekt, daß die zu versteuernden Gewinne in Deutschland um den Betrag der
von der Zypriotischen Firma ausgestellten Rechnung reduziert werden. Zur gleichen Zeit wird die
Zypriotische Firma in Zypern mit max. 10% der zu versteuernden Gewinne versteuert.
Ist die Zypriotische Firma an internationalem Handel beteiligt, müssen die Produkte auf dem Weg vom
Lieferanten zum Verbraucher nicht über Zypern transportiert werden. Stattdessen können die Produkte
wie bisher direkt vom Lieferanten zum Verbraucher geliefert werden.

Der Hauptgewinn wird in Zypern erzielt und somit in Zypern versteuert.
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Gründung

Im ersten Schritt zur Registrierung einer Limited auf Zypern muss vom Beamten der
Registrierungsbehörde ein Firmenname genehmigt werden. Bitte geben Sie uns daher
mehrere Namen zur Auswahl, deren Genehmigung wir dann beantragen. Eine Liste bereits
genehmigter Namen und/oder bereits registrierter Firmen erhalten Sie von uns auf Anfrage.
Bitte informieren Sie uns über das autorisierte Aktienkapital der Firma und die Anzahl der
auszustellenden Anteile. Das empfohlene autorisierte Kapital beträgt CYP£ 1,000, es sei
denn Sie wünschen einen höheren Betrag. Die Geschäfte der Firma sind nicht auf den
Betrag des autorisierten Kapitals der Firma beschränkt. Der Mindestbetrag als autorisiertes
Aktienkapital zur Registrierung einer Ltd beträgt CYP£ 1,000. Sollte die Firma jedoch ein
Büro auf Zypern eröffnen, beträgt der Mindestbetrag CYP£ 10,000. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass dieser Betrag NICHT auf Zypern geblockt werden muss.
Die große Mehrheit aller in Zypern registrierten Firmen bevorzugt nominierte Aktionäre so
dass in den Registrierungsdokumenten nur der Name der zypriotischen Firma als Aktionär
erscheint und nicht die Person im Ausland. Dies ist hervorragend für Steuer- und
Anonymitätsfragen.

Gebühren

Die Gebühren zur Gründung und Verwaltung einer Limited sind höher als z.B. bei einer
englischen Ltd. Dafür zahlen Sie aber auch nur 10% Körperschaftssteuer, unabhängig vom
Gewinn! Die aktuellen Gebühren entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten.

Gründungsformen und Gestaltung

Über die möglichen Gründungskonstellationen führen wir im Exposee noch detailliert aus.
Zunächst benötigt eine zyprische Limited einen Direktor. Damit die steuerliche
Betriebsstätte auf Zypern ist, muss eine auf Zypern Ansässige Person (natürliche oder
juristische Person) als Direktor auftreten (5 DBA: Ort der geschäftlichen Oberleitung als Ort
der Betriebsstätte).
Verlagern Sie oder ein Beauftragter/Angestellter Ihren Lebensmittelpunkt nicht nach Zypern
und treten als Direktor auf, können wir einen Ansässigen als Direktor stellen
(treuhänderisch). Ergänzend besteht die Möglichkeit, dass wir einen Treuhand-Direktor
stellen und unser Mandant wird zweiter Direktor, wobei nur beide gemeinsam
Zeichnungsbevollmächtigt sind.
Der Eigner der zyprischen Limited (Shareholder) kann eine natürliche oder juristische
Person im In-und Ausland sein. Ist eine deutsche Person“ Shareholder ist zu beachten, dass
ggf. 8 AStG (Hinzurechnungsbesteuerung bei mehr als 50% Anteile und nur passive
Tätigkeiten auf Zypern) Wirkung entfaltet. In solchen Fällen ist es i.d.R. besser, wenn der
deutsche Anteilseigner- zumindest nach außen- nur maximal 50% Anteile hält, 50%
treuhänderisch. Mithin ist zu beachten, dass Zypern mit 15% Verteidigungssteuer belegt,
wenn Dividenden an einen Zyprioten ausgeschüttet werden. Das Gleiche gilt, wenn zwei
Jahre nicht ausgeschüttet wird und ein Zypriot Shareholder ist. Es kann daher sinnvoll sein,
eine Offshore-Gesellschaft zu gründen, die als Shareholder auftritt.
Neben dem „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ (Direktor auf Zypern ansässig) spielen
weitere Faktoren eine Rolle, um die Betriebsstätte auf Zypern zu dokumentieren, bzw. das
Auslösen einer Betriebsstätte außerhalb Zyperns zu verhindern:
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Wir können nur davor warnen, eine Billig Gesellschaft zu kaufen,.. nicht selten
kann dieses wirtschaftlicher Selbstmord sein.....

Gestatten Sie uns zunächst eine Gegenüberstellung „unserer Dienstleistungen und
Mitbewerber" und nachfolgend einige grundlegende Ausführungen zu dieser extrem
wichtigen Thematik. Wir haben unsere wichtigsten Mitbewerber hinsichtlich Ihrer
Dienstleistungen einmal genau unter die Lupe genommen. Zu diesem Zweck haben sich
unsere Partner-Kanzleien (Rechtsanwälte und Fachanwälte für internationales Steuerrecht)
als Kunden oder interessierte Partner ausgegeben. Das Ergebnis war schlicht
"erschreckend". Natürlich wurden Internationale Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfgesellschaften nicht mit einbezogen. Die Prüfung bezog sich auf die
dominanten Gründungs-Agenturen, die man im Internet entsprechend findet.

Dienst wir Mitbewerber
Beratung im Vorfeld und
nach Gründung

Eingehende und fachkompetente Beratung
(telefonisch und/oder bei einem
Beratungsgespräch in Hamburg oder London)
im Vorfeld der Gründung, Beratung durch
Rechtsanwälte und Fachanwälte für
internationales Steuerrecht in Deutschland
und im Gründungsland, Internationale
Steuerberatungsgesellschaften mit EU-
Zulassung

I.d.R. lässt die Fachkompetenz
insbesondere im Rahmen der steuer-
und gesellschaftsrechtlichen Aspekte
sehr zu wünschen übrig, i.d.R. keine
Fachanwälte für internationales
Steuerrecht, i.d.R. keine
deutschsprachige
Steuerberatungskanzlei im
Gründungsland

Erfüllung aller
Betriebsstättenmerkmale
im Ausland, hier Zypern

Reales Domizil im Gründungsland (kein
Briefkasten, keine C.O. Adresse), persönliche
Ansprache, real Telefon und Telefax der
Gesellschaft im Ausland, echter Treuhand-
Direktor (kein Gründungs-Direktor, der nach
Gründung wieder zurücktritt und nicht mehr
ansprechbar ist), Eintrag der Gesellschaft in
das Telefonbuch des Gründungslandes

I.d.R. Briefkasten-Adressen, C.O.-
Adressen und Anrufbeantworter; i.d.R.
Gründungsdirektor, der nach
Gründung wieder zurücktritt und nicht
mehr erreichbar ist im Sinne, i.d.R.
kein Eintrag ins Telefonbuch des
Gründungslandes

Bankkonto für die
Auslandsgesellschaft

Garantierte Eröffnung eines Bankkontos auf
die Auslandsgesellschaft im Gründungsland,
einschließlich Internet-Banking und Visa-Card

I.d.R. nur "Hilfe bei der Eröffnung
eines Bankkontos", also kein
Bankkonto

Steuerliche Beratung,
Jahresabschluss

Wir vermitteln an kompetente
Steuerberatungsgesellschaft im
Gründungsland

I.d.R. nicht vorhanden

Bankkonto der
Auslandsgesellschaft in
Deutschland

Veranlassen wir über die
Auslandsgesellschaft (Treuhand-Direktor),
einschliesslich aller Formalitäten und
erforderlichen Wirtschaftsgutachten

I.d.R. nur Hilfe bei der Eröffnung eines
Kontos in Deutschland, also kein
deutsches Konto, da deutsche
Banken keine Konten mehr für
Auslandsgesellschaften eröffnen,
wenn nicht die Auslandsgesellschaft
im Sinne direkt beantragt

Vertragsunterlagen,
Rechnungsvorlagen usw..

Ist Bestandteil des Dienstleistungspaketes.
Sie erhalten Vorlagen für Rechnungen,
Verträge und Arbeitsverträge nach dem
jeweiligen Auslandsrecht

i.d.R. nicht

VAT-Nummer / EU-
Steuernummer / ID usw.

Ist bei uns im Dienstleistungspaket enthalten i.d.R. nicht

Internetpräsenz im
Gründungsland als
Tatsächlichkeitsmerkmal

Ist bei uns im Dienstleistungspaket enthalten i.d.R. nicht

Rechtliche und
steuerrechtliche Beratung
nach Gründung

Ja i.d.R. nicht
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Unsere Partner

Wir arbeiten ausschließlich mit
ausgesuchten, zuverlässigen und
renommierten Anwälten, Auditoren
und Steuerberatern auf Zypern
zusammen, die über ausgezeichnete
und langjährige Erfahrungen im
Bereich internationale Steuerplanung
verfügen sowie hervorragende
persönliche Beziehungen zu Banken,
Beamten des Handelsregisters und

der Zentralbank von Zypern pflegen. Unser Hauptpartner ist Anthony Ashiotis & Co. (A&A) in
Nicosia. A&A zählen als Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Accountants und Steuerberater zu
den absoluten Top-Adressen auf der Insel. A&A zeichnen sich seit mehr als 10 Jahren aus
durch extrem gute Verbindungen, Professionalität, Zuverlässigkeit und einen
außergewöhnlich guten Service. Anthony Ashiotis ist Mitglied des ‚International Business,
Shipping and Foreign Investment Committees' und wird u.a. empfohlen von der
Handelsabteilung der Zypern-Botschaft in Köln.

Banken

Eine zypriotische Firma kann überall in der Welt Bankkonten eröffnen. Wir haben sehr gute
Verbindungen zu Banken in Deutschland, Großbritannien, Griechenland und natürlich auf
Zypern. Unsere Partnerbank vor Ort ist die Cyprus Popular Bank, eine Tochter der HSBC,
der fünft größten Bank der Welt. Innerhalb von 24 Stunden nach Registereintrag der
Gesellschaft können wir für Sie Konten in allen gängigen Währungen eröffnen, ohne dass
Sie dafür persönlich nach Zypern kommen müssen. Alle Anträge können auf dem Postweg
erledigt werden.

Die Ausstellung von Kreditkarten (VISA, Master, American Express, Diners) ist ebenso
selbstverständlich und bereits in den Gebühren mit enthalten.

Nationales Gesellschaftsrecht kann laut EuGH-Entscheidung umgangen
werden (Urteile des europäischen Gerichtshofes)

Es ist legal, wenn man die Bestimmung über die Errichtung von Gesellschaften in einem
Land der Union dadurch umgeht, indem man die Gesellschaft in dem Mitgliedstaat errichtet,
dessen gesellschaftsrechtliche Vorschriften die größten Freiheiten gewähren.

Anschließend kann man in jedem beliebigen Mitgliedstaat der Union, auch im eigenen Land,
über Zweigniederlassungen und Agenturen tätig werden. Dafür ist es ausdrücklich nicht
erforderlich, am "Hauptsitz" irgendeine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben.

Vgl. auch: „Vortrag Prof.Dr.jur.Schanze“ zur Niederlassungsfreiheit von EU-Gesellschaften,
über unsere Internetpräsenz zu laden.
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Grundsätzliche Unterscheidungsmerkmale der internationalen Rechtsformen

Unterschied zwischen NICHT-DBA-Sachverhalt, DBA-Sachverhalt und/oder Anwendung der
EU-Niederlassungsfreiheit

Durch die nachfolgende Abhandlung beantwortet sich für die meisten unserer Mandanten die
Fragestellung, warum i.d.R. die Gründung einer EU-Gesellschaft- hier Zypern- die größten Vorteile hat
und sich die Gründung einer reinen Offshore-Gesellschaft (z.B. BVI,Belize,Panama) i.d.R verbietet.

Nicht-DBA-
Sachverhalt

-Eine Betriebsstätte
in Deutschland
definiert sich allein
aus §§ 12/13 AO
(deutsche
Abgabenordnung)

DBA-Sachverhalt

- das Vorliegen einer
Betriebsstätte im Inland
(Deutschland) definiert
sich ausschließlich
über Art. 5 OECD-MA

EU-Gesellschaft

-Wirkung der EU-
Niederlassungs-
freiheit
-- das Vorliegen einer
Betriebsstätte im
Inland definiert sich
ausschließlich über
Art. 5 OECD-MA

-Mithin: Ein
ständiger Vertreter,
Warenlager,
Repräsentanz löst
Betriebsstätte in
Deutschland aus
-Kfm. Geschäfts-
betrieb erforderlich
-Ansässigkeits-
bescheinigung

-Mithin: Ein
ständiger Vertreter,
Warenlager,
Repräsentanz löst
KEINE
Betriebsstätte in
Deutschland aus
-Kfm. Geschäfts-
betrieb erforderlich
-Ansässigkeits-
bescheinigung

-Mithin: Ein
ständiger Vertreter,
Warenlager,
Repräsentanz löst
KEINE
Betriebsstätte in
Deutschland aus
-Kfm. Geschäfts-
betrieb NICHT
erforderlich

Aktive geschäftliche
Tätigkeiten
erforderlich

Aktive geschäftliche
Tätigkeiten
erforderlich, außer
Holding

Aktive geschäftliche
Tätigkeiten NICHT
erforderlich

§§ 7-14 AStG
entfalten Wirkung

§§ 7-14 AStG
entfalten Wirkung

§§ 7-14 AStG entfalten
keine Wirkung, wenn
kfm. Geschäftsbetrieb
(Strittig da Kollision mit
EU-Nieder-
lassungsfreiheit)
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Nicht-DBA-Sachverhalt (Offshore)

Erfolgt die Installation einer Gesellschaft in einem Niedrigsteuergebiet (Definitionshilfe
bietet das deutsche AStG, mithin handelt es sich um ein Land, bei dem die
Ertragsbesteuerung grundsätzlich niedriger als die deutsche Ertragssteuerlast ist) und
besteht kein DBA-Sachverhalt (Doppelbesteuerungsabkommen, besser: Abkommen zur
Verhinderung der Doppelbesteuerung), so bricht man im steuerrechtlichen Kontext aus
deutscher Sicht von einer Offshore-Gesellschaft oder einem "NICHT-DBA-Sachverhalt".

Rechtsgrundlage ist allein die deutsche AO (Abgabenordnung, §§ 12,13 AO)
ergänzend/unter/oder mithin Außensteuerreformgesetz. Hier in Rechtsfolge ggf. Umkehr der
Beweislast, wenn vermutet werden kann, dass sich die geschäftliche Oberleitung in
Wahrheit in Deutschland befindet. Ob im Inland- also z.B. Deutschland- eine Betriebsstätte
vorliegt, bestimmt bei Nicht-DBA-Sachverhalten allein §§ 12 und 13 AO. Ist eine
Betriebsstätte im steuerrechtlichen Kontex zu bejahen, dann unterliegen in der BRD erzielte
Einkünfte eines ausländischen Unternehmens der deutschen beschränkten Steuerpflicht
nach §49 Ab. 1 Nr2. EStG. Die Betriebsstättenergebnisermittlung erfolgt nach dem
innerstaatlichen deutschen Recht, es gilt hier das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

Mithin löst, anders als bei einem DBA-Sachverhalt, ein ständiger Vertreter, eine
Repräsentanz oder ein Warenlager eine steuerliche Betriebsstätte in Deutschland aus.

Besteht zwischen dem Nicht-DBA-Sachverhalt und einer deutschen natürlichen oder
juristischen Person ein steuerlicher Bezug im Sinne, so erkennen die deutschen
Steuerbehörden die ausländische Betriebsstätte als solche nur an, wenn ein in
kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb im Ausland installiert ist, also
ein voll eingerichtetes Büro und mindestens ein Mitarbeiter. Es kann erforderlich sein, vom
ausländischen Finanzamt eine „Ansässigkeitsbescheinigung“ beizubringen.

Hierzu im Gegensatz:

DBA-Sachverhalt

Im DBA-Sachverhalt bestimmt sich das Vorliegen einer Betriebsstätte im Inland
ausschließlich über Art 5 OECD-MA, als Grundlage der Legaldefinition der Betriebsstätte in
den DBAs. Mithin löst ein ständiger Vertreter, ein Repräsentanz oder ein Warenlager
keine steuerliche Betriebsstätte in Deutschland aus.

Besteht zwischen dem DBA-Sachverhalt und einer deutschen natürlichen oder juristischen
Person ein steuerlicher Bezug im Sinne, so erkennen die deutschen Steuerbehörden die
ausländische Betriebsstätte als solche nur an, wenn ein in kaufmännischer Weise
eingerichteter Geschäftsbetrieb im Ausland installiert ist, also ein voll eingerichtetes
Büro und mindestens ein Mitarbeiter. Es kann erforderlich sein, vom ausländischen
Finanzamt eine „Ansässigkeitsbescheinigung“ beizubringen.

EU-Gesellschaft und EU-Niederlassungsfreiheit

Innerhalb der EU besteht "Wahlfreiheit" in der Rechtsform. Es ist legal, wenn man die
Bestimmung über die Errichtung von Gesellschaften in einem Land der Union dadurch
umgeht, indem man die Gesellschaft in dem Mitgliedstaat errichtet, dessen
gesellschaftsrechtliche Vorschriften die größten Freiheiten gewähren. Anschließend kann
man in jedem beliebigen Mitgliedstaat der Union, auch im eigenen Land, über
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(3) ALS BETRIEBSTÄTTEN GELTEN NICHT:
a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu
dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder
verarbeitet zu werden;
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder
Informationen zu beschaffen;
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten wird, für das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen,
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die
vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.
(4) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne
des Absatzes 5 - in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen
Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat gelegene
Betriebstätte als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des
Unternehmens Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat
gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von
Gütern oder Waren für das Unternehmen beschränkt.
(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so
behandelt, als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer
ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. Allein dadurch, daß eine in einem
Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer
Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder
dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit
ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen.

Die Hinzurechnungsbesteuerung gemäß §§ 7-14 ASTG
Ergänzende Quellen: „Int. Steuerrecht“ von Klaus Groß-Bölting/Alpmann Schmidt

Die Hinzurechnungsbesteuerung betrifft speziell unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige in
Deutschland, die unter bestimmten Voraussetzungen an einer oder mehreren ausländischen
Kapitalgesellschaften beteiligt sind.
Nachteiligkeiten können dadurch entstehen, dass nach §20 (I) ASTG Vorschriften der
Hinzurechnungsbesteuerung grundsätzlich einem Doppelbesteuerungsabkommen mit
einem anderen Land -in unserem Fall Zypern- übergeordnet sind.
So wird versucht mit Hilfe der Hinzurechnungsbesteuerung Einkünfte von
dazwischengestalteten Gesellschaften in Ländern mit niedrigeren Steuersätzen zu
besteuern.
Dieses wird dadurch erreicht, daß nicht nur bei tatsächlicher Ausschüttung eine Besteuerung
beim inländischen Gesellschafter erfolgt sondern vielmehr auch bei Thesaurierung der
Gewinne innerhalb der ausländischen Kapitalgesellschaft durch eine – weltweit wohl
einmalige – Ausschüttungsfiktion, d.h. es wird einfach angenommen, die Gesellschaft hätte
einen Gewinn ausgeschüttet und dieser geschätzte Ausschüttungsgewinn wird dann
pauschal besteuert. Des weiteren entfielen dann nach Willen unseres Gesetzgebers
Steuervergünstigungen im Rahmen des Halbeinkünfteverfahren §3Nr.40d ESTG oder bei
Unternehmen steuerfreie Beteiligungen im Sinne des 8b KSTG.
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Sofern also ein deutscher steuerinländischer Mehrheitsgesellschafter mit einem Anteil
größer als 50% an einer ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und diese
Kapitalgesellschaft Einkünfte aus passiven Tätigkeiten im Sinne des § 8 ASTG erhält und in
einem Niedrigsteuerland ansässig ist, wird der inländische Gesellschafter unter Hinzunahme
der Ausschüttungsfiktion besteuert.

Im Rahmen unserer Komplettpakete vermeiden wir die Hinzurechnungsbesteuerung, die es
übrigens nur für deutsche und US-Bürger gibt, durch den "Treuhand-Shareholder": Die
Steuer-bzw Anwaltskanzlei im Gründungsland hält treuhänderisch die Shares (min. 50%)
und übergibt im "Innenverhältnis" über einen notariellen Treuhandvertrag alle Rechte an den
eigentlichen Nutznießer. Wollen die selbst offiziell als Shareholder auftreten, dürfen Sie
dieses nur als mit einer Maximalbeteiligung von 50% tun, immer unter der Voraussetzung,
dass die zyprische Limited nur passive Einkünfte auf Zypern erwirkt.
Weitere Möglichkeiten der Vermeidung der Hinzurechnungsbesteuerung nach AStG sind:

-Eine „andere Gesellschaft“ tritt als Shareholder der zyprischen Limited auf, also z.B. eine
Isle of Man Limited oder eine Liechtensteiner Anstalt
-Die zyprische Limited wird außerhalb Zyperns als steuerliche Betriebsstätte installiert.
-Die zyprische Limited realisiert Aktiveinkünfte gemäß AStG (siehe unten)

EuGH rügt die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung: Grundsatzurteil des
EuGH in der Rechtsache Cadbury Schweppes

In Zukunft wird die Hinzurechnungsbesteuerung bei Auslandsinvestitionen kaum noch die
Kopfschmerzen wie heute bereiten. Hintergrund ist das am 12. September 2006
veröffentlichte Urteil des EuGH in der Rechtssache „Cadbury Schweppes“ (C-196/04),
welches die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung in weiten Teilen hinfällig werden lässt,
da sie gegen die europarechtlich garantierte Niederlassungsfreiheit verstößt. Der EuGH hat
ausgeführt, dass die dargestellten Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung nur greifen
dürfen, wenn es sich um „rein künstliche Konstruktionen“ handelt. Das bloße Ausnutzen von
bestehenden Steuergefällen innerhalb der EU ist nicht als ein solcher Missbrauch
anzusehen. Etwas anderes gilt laut EuGH nur bei Einschaltung von sog.
Briefkastengesellschaften. Die Frage, ob der Steuerpflichtige mittels einer „rein künstlichen
Gestaltung“ versucht, Gewinne ins niedrig besteuernde Ausland zu verlagern, muss anhand
objektiver Kriterien geprüft werden. Als mögliche in Betracht kommende Kriterien nennt der
EuGH die Ausstattung der ausländischen Gesellschaft mit Geschäftsräumen und Personal.

Im deutschen Steuerrecht werden Gestaltungen unter Einschaltung von
Briefkastengesellschaften bereits durch § 42 AO erfasst, der den Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten verhindern soll. Aus diesem Grund dürfte sich kaum noch ein
Anwendungsbereich für die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung ergeben.
Steuerpflichtige, die derzeit Hinzurechnungsbeträge der inländischen Besteuerung zu
unterwerfen haben, sollten mit Hinweis auf das Urteil des EuGH gegen ihre diesbezüglichen
Steuerbescheide Einspruch einlegen.

Das Bundesfinanzministerium hat als Reaktion auf das EuGH-Urteil bereits eine sorgfältige
Prüfung der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung angekündigt. Bis zur Überarbeitung
bzw. Aufhebung der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung muss diese bei
Steuergestaltungen aber dennoch als (nun aber geringerer) Risikofaktor beachtet werden.

Aktueller Stand:
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Ausgangslage: Eine deutsche natürliche oder juristische Person hält mehr als 50% Anteile
an einer Auslandsgesellschaft in der EU (Niedrigsteuerland), die Auslandsgesellschaft
generiert nur passive Einkünfte nach deutschem AStG.

Das BFM ändert hinsichtlich dieses Sachverhaltes das AStG wie folgt und hat entsprechend
eine Verfügung an die Finanzämter der Länder herausgegeben:

Die Hinzurechnungsbesteuerung greift in obigen Fällen nicht, wenn im Ansässigkeitsstaat
der Auslandsgesellschaft ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb
installiert wurde, also ein voll eingerichtetes Büro und mindestens ein Mitarbeiter. Das
deutsche Finanzamt kann eine Ansässigkeitsbescheinigung vom zuständigen ausländischen
Finanzamt einholen.

Auflistung der Aktiveinkünfte nach AStG

§ 8 Abs.1 AStG enthält die folgenden neun Aktiv- Einkünfte

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft gelten immer und ohne Ausnahme als Aktiv- Einkünfte.
Erforderlich ist aber eine tatsächliche und ernsthafte Ausübung von land- und forstwirtschaftlichen
Tätigkeiten.

Charakteristik: Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, § 8 Abs.1 Nr.1 AStG = Aktiv- Einkünfte
ohne Ausnahme

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft als
Aktiv – Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten
deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

2. Einkünfte aus Produktions- oder Industrietätigkeiten. § 8 Abs.1 Nr.2 AStG

Auch die Einkünfte aus Produktions- oder Industrietätigkeiten (§ 8 Abs.1 Nr.2 AStG) gelten immer
ohne Ausnahme als Aktiv- Einkünfte. Erforderlich ist aber auch hier eine tatsächliche und ernsthafte
Ausübung von produktiven oder industriellen Tätigkeiten, also zum Beispiel eine Be- oder Verarbeitung
von bestimmten Produkten.

Charakteristik: Einkünfte aus Produktionstätigkeiten, §8 Abs.1 Nr.2 AStG = Aktiv- Einkünfte ohne
Ausnahme

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Produktions- oder
Industrietätigkeiten als Aktiv- Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im
Sinne der meisten deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

3. Einkünfte aus Bank- und Versicherungsgeschäften, § 8 Abs.1 Nr.3 AStG

Die Einkünfte aus Bank- und Versicherungsgeschäften gelten nach § 8 Abs.1 Nr.3 AStG grundsätzlich
als Aktiv- Einkünfte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein kaufmännischer
Geschäftsbetrieb unterhalten wird, es sei denn (Ausnahme!) die Geschäfte werden überwiegend mit
dem Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person betrieben
(dann Passivtätigkeit)

Charakteristik: Einkünfte aus Bank- und Versicherungsgeschäften, § 8 Abs.1 Nr.3 AStG = Aktiv-
Einkünfte, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind
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Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Bank- und
Versicherungsgeschäften als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen.

4. Einkünfte aus Handelstätigkeiten, § 8 Abs.1 Nr.4 AStG

Die Einkünfte aus Handelstätigkeiten gelten nach § 8 Abs.1 Nr.4 AStG grundsätzlich als Aktiv-
Einkünfte, soweit nicht (Ausnahme!) die Basisgesellschaft die Voraussetzungen

= einer sog. Verkaufsgesellschaft (Fall von Nr.4 lit.a)), oder

= einer sog. Einkaufsgesellschaft (Fall von Nr.4 lit.b))

erfüllt (dann Passivtätigkeit!), es sei denn (Gegenausnahme!), der Steuerpflichtige weist nach, dass (1)
die ausländische Gesellschaft einen für derartige Handelsgeschäfte in kaufmännischer Weise
eingerichteten Geschäftsbetrieb unterhält (sog. Qualifizierter Geschäftsbetrieb),

(2) die ausländische Gesellschaft am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt und

(3) und die zur Vorbereitung, dem Abschluss und der Ausführung der Geschäfte gehörenden
Tätigkeiten ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von § 1 Abs. 2 AStG
nahe stehenden Person ausgeübt werden (dann wieder Aktivtätigkeit!).

Charakteristik: Einkünfte aus Handelstätigkeiten, § 8 Abs.1 Nr.4 AStG = Aktiv- Einkünfte mit
Ausnahmecharakter, aber Gegenausnahme möglich

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Handelstätigkeiten als Aktiv-
Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen.

§ 8 Abs1 Nr.4 lit. a) und lit. b) wurden durch das St VergAbg 2003 inhaltlich neu gefasst.

Die bisherige Formulierung „Güter oder Waren aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes an die
ausländische Gesellschaft liefert“ wurde geändert in „Verschaffung der Verfügungsmacht an Gütern
oder Waren“. Nach der Neuregelung ist es nicht mehr erforderlich, dass Güter oder Waren über die
Grenze vom Inland ins Ausland oder umgekehrt verbracht werden. Mit dem neuen Wortlaut gelten als
passiver Handel nunmehr auch rein inländische Warenbewegungen, rein ausländische
Warenbewegungen oder Warenbewegungen über ein Drittland. Voraussetzung ist nach dem neuen
Recht nur noch, dass der jeweilige Käufer an den Gütern oder Waren die Verfügungsmacht erhält. Die
weitere Änderung von § 8 Abs.4 lit. a) AStG durch das Korb 2- Gesetz 2003 war nur redaktioneller Art.

(5) Einkünfte aus Dienstleistungen, § 8 Abs.1 Nr.5 AStG

Die Einkünfte aus Dienstleistungen gellten nach § 8 Abs.1 Nr.5 AStG grundsätzlich als Aktiv-
Einkünfte, soweit nicht (Ausnahme!) die Basisgesellschaft

1. sich des Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden
unbeschränkt steuerpflichtigen Person bedient (Fall von Nr.5 lit. a); Basisgesellschaft bezieht
Dienstleistungen) (dann Passivtätigkeit!), oder

2. die Dienstleistung an den Steuerpflichtigen oder an eine ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG
nahe stehende unbeschränkt steuerpflichtige Person erbringt (Fall von Nr.5 lit. b);
Basisgesellschaft erbringt Dienstleistungen) (dann Passivtätigkeit!), es sei denn
(Gegenausnahme, aber nur für den Fall 2., dass die Basisgesellschaft Dienstleistung erbringt),
der Steuerpflichtige weist nach, dass (1) die ausländische Gesellschaft einen für derartige
Handelsgeschäfte in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb unterhält (sog.
Qualifizierter Geschäftsbetrieb), (2) die ausländische Gesellschaft am allgemeinen
wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt und (3) und die zu der Dienstleistung gehörenden
Tätigkeiten werden ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von

§ 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person ausgeübt (dann für diesen Fall wieder Aktivtätigkeit!)
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Charakteristik: Einkünfte aus Dienstleistungen, § 8 Abs.1 Nr.5 AStG = Aktiv- Einkünfte mit
Ausnahmecharakter, aber Gegenausnahme möglich (jedoch nur für den Fall, dass
Basisgesellschaft Dienstleistung erbringt)

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Dienstleistungen als Aktiv-
Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen.

(6) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, §8 Abs.1 Nr.6 AStG

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gelten nach (dem Eingangswortlaut) von § 8 Abs.1
Nr.6 AStG grundsätzlich als Aktiv- Einkünfte, ausgenommen (Ausnahme!)

1. Fall von Nr.6 lit. a): die Überlassung der Nutzung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren,
Erfahrungen und Kenntnissen (dann Passivtätigkeit!), es sei denn (Gegenausnahme!), der
Steuerpflichtige weist nach, dass (1) die ausländische Gesellschaft die Ergebnisse eigener
Forschungs- oder Entwicklungsarbeit auswertet und (2) und diese Tätigkeiten werden ohne die
Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden
Person ausgeübt (dann wieder Aktivtätigkeit!), oder

2. Fall von Nr.6 lit. b): die Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken (dann
Passivtätigkeit!), es sei denn (Gegenausnahme!), der Steuerpflichtige weist nach, dass die
Einkünfte daraus nach einem Doppelbesteuerungsabkommen steuerbefreit wären (dann
wieder Aktivtätigkeit), oder

3. Fall von Nr.6 lit. c): die Vermietung oder Verpachtung von beweglichen Sachen (dann
Passivtätigkeit), es sei denn (Gegenausnahme!), der Steuerpflichtige weist nach, dass (1) die
ausländische Gesellschaft einen Geschäftsbetrieb gewerbemäßiger Vermietung oder
Verpachtung unterhält, (2) die ausländische Gesellschaft am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr teilnimmt und (3) alle zu einer solchen gewerbsmäßigen Vermietung oder
Verpachtung gehörenden Tätigkeiten ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer ihm
im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person ausgeübt werden (dann wieder
Aktivtätigkeit!).

Charakteristik:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, §8 Abs.1 Nr.6 AStG = (formal) Aktiv- Einkünfte mit
(jedoch 100%-igem) Ausnahmecharakter (damit materiell im Grunde Passiv- Einkünfte), aber
Gegenausnahme möglich

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
im AStG formal (grundsätzlich) als Aktiv- Einkünfte, materiell dagegen als Passiv- Einkünfte entspricht
(im Ergebnis) auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen.

Die Vermietung und Verpachtung wird in § 8 Abs.1 Nr.6 AStG nur deshalb im Ausgangspunkt formal
als Aktivtätigkeit dargestellt, damit sich diese Einkunftsart in die den Nrn. 1-5 AStG zu Grunde
liegenden Systematik des Aktivkatalogs von § 8 Abs.1 AStG (Grundsatz, Ausnahme,
Gegenausnahme) einfügt. In materieller Hinsicht decken die in lit. a)- lit. c) genannten Ausnahmen
dagegen sämtliche Vermietungs- und Verpachtungsfälle ab und werden damit allesamt als
Passivtätigkeit qualifiziert, es sei denn, es kommt eine der in der Praxis eher seltenen
Gegenausnahmen zu Anwendung.

Die Sanktion von § 8 Abs.1 Nr.6 lit. a) AStG richtet sich vor allem gegen sog. Patent-
Verwaltungsgesellschaften. Die Gegenausnahme in § 8 Abs.1 Nr.6 lit. b) AStG ist erforderlich, um
die Hinzurechnungsbesteuerung nicht in Widerspruch zu etwaigen DBA- Regelungen zu setzen. Die
Gegenausnahme in § 8 Abs.1 Nr.6 lit. c) AStG will vor allem Leasinggesellschaften von der
Passivtätigkeit ausnehmen.

(7) Einkünfte aus der Aufnahme/ Vergabe von Kapital, § 8 Abs.1 Nr.7 AStG
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Die Einkünfte aus der Aufnahme/ Vergabe von Kapital, §8 Abs.1 Nr.7 AStG grundsätzlich als Aktiv-
Einkünfte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Steuerpflichtige nachweist, dass dieses
Kapital ausschließlich auf ausländische Kapitalmärkten (und nicht bei einer ihm oder der
ausländischen Gesellschaft im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person) aufgenommen und

1. außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes gelegenen Betrieben oder Betriebsstätten, die
ihre Bruttoerträge ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter die Nrn. 1-6 fallenden Tätigkeiten
beziehen, oder

3. innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes gelegenen Betrieben oder Betriebsstätten
zugeführt wird. Ziel des Gesetzgebers mit der Regelung in § 8 Abs.1 Nr.7 AStG ist die
Sanktionierung von Konzern- Finanzierungsgesellschaften.

Charakteristik: Einkünfte aus der Aufnahme/ Vergabe von Kaptial, §8 Abs.1 Nr.7 AStG = Aktiv-
Einkünfte, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Handelstätigkeiten als Aktiv-
Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Passivtätigkeit im Sinne der meisten
deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

Querverbindung: In zahlreichen Steuergesetzen wird eine Begünstigung ausländischer Einkünfte von
einer aktiven Tätigkeit im Ausland abhängig gemacht. Hierzu wird oftmals auf den Einkünftekatalog in
§8 Abs.1 Nr.6 AStG verwiesen, nicht jedoch auf Einkünfte aus der Aufnahme/ Vergabe von Kapital im
Sinne von § 8 Abs.1 Nr.7 AStG. Dieser Technik folgt insbesondere der Wortlaut von §8 Abs.1 Nr.7
AStG selbst.

(8) Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften, §8 Abs.1 Nr.8 AStG

Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften (§8 Abs.1 Nr.8 AStG) gelten
immer und ohne Ausnahme als Aktiv- Einkünfte.

Charakteristik: Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften, §8 Abs.1 Nr.8
AStG = Aktiv- Einkünfte ohne Ausnahme

Zum Verständnis: Nach dem UntStFG 2001 ist das Reglungsziel der Hinzurechnungsbesteuerung
unter anderem eine Sicherstellung der KSt- Vorbelastung von 25% auf Erträge aus der Beteiligung
an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft und eine Fortsetzung des Grundsatzes
der unbegrenzten KSt- Freistellung von Beteiligungserträgen in- und ausländischer Körperschaften
nach 2 §8b Abs.1 KStG und des Halbeinkünfteverfahrens nach § 3 Nr.40 EStG sowie eine Fortsetzung
des Grundsatzes der KSt- Freistellung von Veräußerungsgewinnen nach § 8 Abs.1 KStg. In dieser
Konsequenz sind auch Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften an ausländische
Basisgesellschaften von der (Hinzurechnungs-) Besteuerung freizustellen. § 8 Abs.1 Nr.8 AStG
eröffnet damit aber nicht den Weg für eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung durch das
Nachschalten von weiteren Kapitalgesellschaften, denn in diesem Fall wird die
Hinzurechnungsbesteuerung von etwaigen passiven Einkünften im Sinne von § 8 Abs.1 Nr.1-7 AStG
solcher weiterer Kapitalgesellschaften durch § 14 AStG (sog. übertragende Hinzurechnung)
sichergestellt.

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von
Kapitalgesellschaften als Aktiv- oder Passivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen, entspricht aber, wie ausgeführt, der Wertung von § 8b Abs.1 KStG,
der im Vergleich zu dem internationalen Schachtelprivileg nach DBA- Recht in der Regel auch weiter
ist.

(9) Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie aus
deren Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals, § 8 Abs.1 Nr.9 AStG

Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie aus deren
Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals (§ 8 Abs.1 Nr.9 AStG) gelten grundsätzlich als
Aktiv- Einkünfte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Steuerpflichtige nachweist, das der
Veräußerungsgewinn auf Wirtschaftsgüter der anderen Gesellschaft entfällt, die anderen als den in
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§ 10 Abs.6 Satz 2 AStG genannten Tätigkeiten (Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter) dienen
oder dass der Veräußerungsgewinn auf Beteiligungen der anderen Gesellschaft entfällt (anderenfalls
Passivtätigkeit!). § 8 Abs.1 Nr.9 AStG folgt mit dieser Regelung grundsätzlich der Regelung in § 8
Abs.1 Nr.8 AStG, macht aber für Veräußerungsgewinne im Zusammenhang mit Zwischeneinkünften
mit Kapitalanlagecharakter eine Ausnahme; solche Veräußerungsgewinne gelten als Passiv/
schädlich.

Charakteristik: Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie
aus deren Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals, § 8 Abs.1 Nr.9 AStG = Aktiv- Einkünfte,
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind

(10) Einkünfte aus anderen in § 8 Abs.1 AStG nicht genannten Einkunftsquellen

Einkünfte aus anderen in dem Aktiv- Katalog des § 8 Abs.1 AStG nicht genannten Einkunftsquellen
qualifizieren in jedem Fall als Passivtätigkeit.

Zusammenfassende Übersicht über die Einkunftsarten

Tätigkeiten

(Ausgangspunkt:Aktivtätigkeit)

Aber: gegebenenfalls passive
Tätigkeit (als Ausnahme)

Aber: gegebenenfalls
aktiveTätigkeit (als
Gegenausnahme)

Land- und Forstwirtschaft,

§ 8 Abs.1 Nr.1 AStG

Keine Ausnahme denkbar Keine Gegenausnahme

erforderlich

Produktions- oder

Industrietätigkeit ,

§ 8 Abs.1 Nr.2 AStG

Keine Ausnahme denkbar Keine Gegenausnahme

erforderlich

Bank- und Versicherungs-

Tätigkeiten,

§ 8 Abs.1 Nr.3 AStG

Als Ausnahme passive
Tätigkeit, wenn

a) ein kaufmännischer
Geschäftsbetrieb nicht
unterhalten wird oder

b) (überwiegendes)
Betreiben der
Geschäfte mit
Inlandsbeteiligtem oder
diesem nahe stehender
Person

Keine Gegenausnahme
gegeben

Vermeidung der Verlagerung von Einkünften und Vermögen

Tätigkeiten

(Ausgangspunkt:

Aktivtätigkeit)

Aber: gegebenenfalls passive

Tätigkeit (als Ausnahme)

Aber: gegebenenfalls aktive

Tätigkeit (als
Gegenausnahme)



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

30

Handelstätigkeiten,

§ 8 Abs.1 Nr.4

AStG

Als Ausnahme passive
Tätigkeit, wenn

a) Lieferungen von
Inlandsbeteiligtem oder
diesem nahe stehender
Person aus dem Inland
an die Gesellschaft
oder

b) Lieferungen der
Gesellschaft aus dem
Ausland an
Inlandsbeteiligten oder
diesem nahe stehende
Personen

Gegenausnahme zu lit. a) und
lit. b) möglich; erfordert,
Nachweis, dass die
Gesellschaft für die Geschäfte
einen kaufmännischen
Geschäftsbetrieb unter
Teilnahme im allg.
Wirtschaftsverkehr unterhält
und dass ein Inlandsbeteiligter
oder eine diesem nahe
stehenden Person bei
Vorbereitung, Abschluss und
Ausführung der Geschäfte
nicht mitwirken

Dienstleistungen,

§ 8 Abs.1 Nr.5 AStG

Als Ausnahme passive
Tätigkeit, wenn

a) die Gesellschaft sich
eines Inlandsbeteiligten
oder einer diesem
nahe stehenden
Person bedient

b) die Gesellschaft
Dienstleistungen
zugunsten eines
Inlandsbeteiligten oder
einer diesem nahe
stehenden Person
erbringt

Zu lit. a) keine
Gegenausnahme möglich

Gegenausnahme zu lit. b)
möglich;

Erford. Nachweis wie bei
Handelstätigkeit

Vermietung und
Verpachtung,

§ 8 Abs.1 Nr.6 AStG

Als Ausnahme passive
Tätigkeit, wenn

a) Überlassung der
Nutzung von Rechten,
Plänen, Mustern,
Verfahren, Erfahrungen
und Kenntnissen

b) Vermietung und
Verpachtung von
Grundstücken

c) Vermietung und

Gegenausnahme zu lit. a)
erfordert Nachweis, dass die
Gesellschaft Ergebnisse
eigener F+E- Arbeiten
auswertet, die ohne
Mitwirkung eines In-
landsbeteiligten oder einer
diesem nahe stehenden
Person unternommen wurden

Gegenausnahme zu lit. b)
erfordert Nachweis, dass die
Einkünfte nach einem DBA
steuerfrei wären, wenn sie ein
Inlandsbeteiligter unmittelbar
bezogen hätte

Gegenausnahme zu lit. c)
erfordert Nachweis, dass die
Gesellschaft einen
Geschäftsbetrieb
gewerbsmäßiger Vu V unter
Teilnahme am allg.
Wirtschaftsverkehr betreibt
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Verpachtung von
beweglichen Sachen

und das ein Inlandsbeteiligter
oder eine diesem nahe
stehende Person bei
Vorbereitung, Abschluss und
Ausführung der Geschäfte
nicht mitwirken

Tätigkeiten

(Ausgangspunkt:

Aktivtätigkeit)

Aber: gegebenenfalls
passive Tätigkeit (als
Ausnahme)

Aber: gegebenenfalls aktive
Tätigkeit (als
Gegenausnahme)

Aufnahme und dar-

lehensweise Vergabe von
Kapital, §8

Abs.1 Nr.7 AStG

Als regelmäßige Ausnahme
passiv

Gegenausnahme erfordert
Nachweis, dass
Kapitalaufnahme auf
ausländischen Märkten von
nicht nahe stehenden
Personen zur Finanzierung
(fast) ausschließlich aktiver
ausländischer Betriebe

(§ 8 Abs.1 Nr.1-6 AStG) oder
inländischer Betriebe

Gewinnausschüttungen von
Kapitalgesellschaften, § 8
Abs.1 Nr.8 AStG

Keine Ausnahme denkbar Keine Gegenausnahme
erforderlich

Veräußerung eines Anteils
an einer anderen
Gesellschaft sowie aus
deren Auflösung oder
Herabsetzung ihres Kapitals,

§ 8 Abs.1 Nr.9 AStG

Als Ausnahme passive
Tätigkeit, wenn der
Veräußerungsgewinn aus der
Veräußerung von Anteilen an
KAC- Gesellschaften stammt

Keine Gegenausnahme
erforderlich und bei
Veräußerung von Anteilen an
KAC- Gesellschaften
Gegenausnahme nicht
möglich

Andere in § 8 Abs.1 AStG
nicht genannte
Einkunftsquellen

(der Aktiv- Katalog wird
überhaupt nicht
angesprochen)

In jedem Fall passiv Keine Gegenausnahme
möglich

Die 25%- Grenze

Eine niedrige Besteuerung im Sinne von § 8 Abs.1 AStG ist nach § 8 Abs.3 AStG gegeben, wenn die
Ertragsteuerbelastung der (passiven) Einkünfte im Sitzstaat der Basisgesellschaft (grundsätzlich)
weniger als 25% beträgt. Dies gilt nicht, wenn diese niedriege Ertragsteuerbelastung auf einem
Ausgleich mit Einkünften aus anderen Quellen beruht, oder wenn die danach in Betracht zu ziehende
Steuern nach dem Recht des betreffenden Staates um Steuern gemindert wird, die die Gesellschaft,
von der die Einkünfte stammen, zu tragen hat. Vor dem Inkrafttreten des StSenkG 2000 galt noch ein
Steuersatz von 30% oder weniger. Steuern anderer Staaten ( z.B.Qellensteuer eines Drittlands)
waren früher nicht zu berücksichtigen, sind nach dem UntStFG 2001 nunmehr aber zu Gunsten des
Steuerpflichtigen in die Ermittlung der (ausländischen) Ertragsteuerbelastung einzubeziehen. Seitens
des Gesetzgebers ist geplant, mittelfristig im Rahmen von § 8 Abs.3 AStG zu überprüfen, wie und ggf.
unwieweit Verlustverrechnungen im Ausland bei der Feststellung einer niedrigen Besteuerung zu
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Eine bestimmte Mindestbehaltensdauer für die Beteiligung wird von den
Doppelbesteuerungsabkommen nicht verlangt. Das Schachtelprivileg wird ausgedehnt durch
Bezugnahme auf die von der Beteiligung zu erhebende Vermögensteuer.

Weitere Einzelheiten zur Freistellungsmethode

Nach Art.23 A Abs.1 OECD-MA greift die Steuerfreistellung bereits dann ein, wenn die Einkünfte oder
Vermögen nach dem Doppelbeteuerungsabkommen in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden
können. Die Steuerfreistellung wird also grundsätzlich unabhängig davon gewährt, ob Einkünfte
oder das Vermögen in ausländischen Staat auch tatsächlich besteuert worden ist. Mit diesem
Wortlaut verbietet Art.23 A Abs.1 OECD-MA nicht nur die tatsächliche Doppelbesteuerung, sondern
schon die sog. virtuelle Doppelbesteuerung. Zur Vermeidung dieser Rechtsfolge sehen moderne
deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zum Teil sog. Rückfallklauseln, Subject-to-tax-Klauseln,
Remittance-Base-Klauseln oder switch-over-Klauseln vor. Gewährt ein
Doppelbesteuerungsabkommen Steuerfreistellung, dann ist diese Steuerfreistellung zwingend.
Sonderregeln gelten in den folgenden Fällen:

- Durch Verständigungsvereinbarungen mit Frankreich, der Schweiz, Luxemburg,
Großbritannien und den USA wurde das Schachtelprinzip ausgedehnt auch auf Kreditinstitute
deutscher juristischer Personen des öffentlichen Rechts.

- Nach dem Erlass des FinMin NRW betr. Persönlicher Geltungsbereich der DBA-
Schachtelregelung vom 30.12.1983 gilt das Schachtelprivileg für alle unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne
von §1 Abs.1 KStG.

An dieser Stelle sei noch einmal zusammenfassend auf Folgendes hingewiesen: Für das
internationale Schachtelprivileg (und auch für § 8b Abs.1 KStG) gelten die folgenden Prinzipien:

- Die Steuerfreistellung gilt sowohl für die Körperschaftssteuer als auch für die
Gewerbesteuer

- Wegen § 8b Abs.5 KStG bleiben von den ausgeschütteten Gewinnen im Ergebnis nur 95%
steuerfrei; dies gilt gleichermaßen für die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer

- Wegen der Steuerfreistellung ist eine im Ausland erhobene Quellensteuer nicht
anrechenbar bzw. nicht abzugsfähig

Einkünfte sollen nur dann von der deutschen Besteuerung freigestellt werden, wenn die im Ausland
ausgeübten Tätigkeiten (aus deutscher Sicht!) rechts- und wirtschaftspolitisch erwünscht sind.
Entsprechend enthalten sind 56 der seit 1966 abgeschlossenen deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen einen sog. Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalt, auch genannt Aktiv- oder
Aktivitätsklausel. Zusammen mit den sog. Subject-to-Tax-Klauseln gehört die Aktiv- oder
Aktivitätsklausel zu den sog. Vorbehaltsklauseln.
Die Aktivitätsklausel findet sich in zahlreichen Doppelbesteuerunsabkommen im Methodenartikel. In
einigen Doppelbesteuerungsabkommen steht die Aktivitätsklausel allerdings „versteckt“ in den
Schlussprotokollen.

In der Praxis wichtige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen ohne Aktivitätsklausel sind
insbesondere das DBA- Belgien, das DBA- Dänemark, das DBA- Frankreich, das DBA-
Großbritannien, das DBA- Irland, das DBA- Italien, das DBA- Japan, das DBA- Kanada, das DBA-
Luxemburg, das DBA- Niederlande, das DBA- Norwegen, das DBA- Österreich, das DBA- Schweden,
das DBA- Türkei, das DBA- Großbritannien und DBA- USA. Darüber hinaus enthalten wenige
deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zwar eine Aktivitätsklausel, die allerdings nur für
Schachteldividenden gilt; dies sind insbesondere das DBA- Griechenland, das DBA- Iran, das DBA-
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Israel und das DBA- Thailand. Wegen der unterschiedlichen Handhabung und Ausgestaltung von
Aktivitätsklauseln wirft
Wassermeyer m.E. zu Recht die Frage auf, ob hier nicht ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz in
Art.3 GG gegeben ist.

Zu beachten ist, dass es auch an verschiedenen anderen Stellen im Steuerrecht Regelungen mit
Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalten gibt. Abgesehen vom Recht der Doppelbesteuerung findet man
Regelungen, die bestimmte Aktivtätigkeiten steuerlich privilegieren, in § 8 Abs.1 AStG und in § 2a
Abs.1 EStG. In der Regel unterliegen die jeweiligen Aktivtätigkeiten in allen drei Rechtsgrundlagen
unterschiedlichen Voraussetzungen. Insbesondere stimmen die in DBA- Aktivitätsklauseln genannten
Aktivtätigkeiten nur in wenigen Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten nur in wenigen
Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG überein. Bei der Verwendung
des Begriffs „Aktivtätigkeit“ ist im Rahmen des Rechts der Doppelbeteuerung zur Vermeidung von
Missverständnissen deshalb gedanklich immer mehr zu ergänzen,…
Im Sinne der Doppelbesteuerungsabkommen.
Hinsichtlich der Arten von Aktivtätigkeiten kann man die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
bzw. in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene Aktivitätsklauseln grundsätzlich in drei
Gruppen einteilen.

1. Typische Arten von Aktivtätigkeiten.
Die Mehrzahl der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel
enthalten die sog. typische Arten von Aktivtätigkeiten. Zu diesen Aktivtätigkeiten zählen
Herstellung oder Verkauf von Gütern oder Waren, technische Dienstleistungen, Bank- bzw.
Versicherungsgeschäfte.

2. Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG.
Vor allem neuere deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivklausel verweisen
hinsichtlich der Aktivtätigkeiten auf § 8 Abs.1 Nr.1-6 AStG ( und auf § 8 Abs.2 AStG )

In der Praxis wichtige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen ohne Aktivitätsklausel sind
insbesondere das DBA- Belgien, das DBA- Dänemark, das DBA- Frankreich, das DBA-
Großbritannien, das DBA- Irland, das DBA- Italien, das DBA- Italien, das DBA- Japan, das DBA-
Kanada, das DBA- Luxemburg, das DBA- Niederlande, das DBA- Norwegen, das DBA- Österreich,
das DBA- Schweden, das DBA- Türkei, das DBA- Großbritannien und DBA- USA. Darüber hinaus
enthalten wenige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zwar eine Aktivitätsklausel, die allerdings
nur für Schachteldividenden gilt; dies sind insbesondere das DBA- Griechenland, das DBA- Iran,
das DBA- Israel und das DBA- Thailand. Wegen der unterschiedlichen Handhabung und
Ausgestaltung von Aktivitätsklauseln wirft Wassermeyer m.E. zu Recht die Frage auf, ob hier nicht ein
Verstoß gegen den Gleichheitssatz in Art.3 GG gegeben ist.

Zu beachten ist, dass es auch an verschiedenen anderen Stellen im Steuerrecht Regelungen mit
Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalten gibt. Abgesehen vom Recht der Doppelbesteuerung findet man
Regelungen, die bestimmte Aktivtätigkeiten steuerlich privilegieren, in § 8 Abs.1 AStG und in § 2a
Abs.1 EStG. In der Regel unterliegen die jeweiligen Aktivtätigkeiten in allen drei Rechtsgrundlagen
unterschiedlichen Voraussetzungen. Insbesondere stimmen die in DBA- Aktivitätsklauseln genannten
Aktivtätigkeiten nur in wenigen Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG
überein. Bei der Verwendung des Begriffs „Aktivtätigkeit“ ist im Rahmen des Rechts der
Doppelbesteuerung zur Vermeidung von Missverständnissen deshalb gedanklich immer zu
ergänzen,…
im Sinne der Doppelbesteuerungsabkommen.

Hinsichtlich der Arten von Aktivtätigkeiten kann man die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
bzw. in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene Aktivitätsklauseln grundsätzlich in drei
Gruppen einteilen.

3. Typische Arten von Aktivtätigkeiten.
Die Mehrzahl der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel
enthalten die sog. typische Arten von Aktivtätigkeiten. Zu diesen Aktivtätigkeiten zählen
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Herstellung oder Verkauf von Gütern oder Waren, technische Dienstleistungen, Bank- bzw.
Versicherungsgeschäfte.

4. Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG.
Vor allem neuere deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivklausel verweisen
hinsichtlich der Aktivtätigkeiten auf § 8 Abs.1 Nr.1-6 AStG ( und auf § 8 Abs.2 AStG )

3. Sonstige Arten von Aktivtätigkeiten

Einige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel enthalten Aktivtätigkeiten, die
weder zur ersten noch zur zweiten Gruppe von Aktivtätigkeiten gehören. Beispielsweise findet sich in
Ziff.(5) des Protokolls zum DBA- Finnland Art.23 Abs.5 lit. a) DBA- Finnland die folgende
umfangreiche Aufzählung:

Herstellung, Be- und Verarbeitung von Gütern oder Tätigkeiten gleicher Art, Erforschung, Ausbeutung
oder Behandlung von Mineralien, Betrieb von Steinbrüchen, Rohstoffgewinnung, Bautätigkeit oder
Montage, Transport, Lagerung oder Nachrichtenübermittlung, Beratung oder Dienstleistung, Bank-
oder Versicherungsgeschäfte, Verkauf von Gütern oder Waren, oder aus den sonstigen Tätigkeiten
auf die sich die Vertragsstaaten in zu diesem Zweck auszutauschenden Noten einigen.

Aktivitätsklauseln in Doppelbesteuerungsabkommen können unterschiedliche Auswirkungen haben,
je nachdem, welches Doppelbesteuerungsabkommen einem Sachverhalt zu Grunde liegt und je
nachdem, in welcher Rechtsform eine Wirtschaftstätigkeit im Ausland ausgeübt wird. Im Falle von
Einkünften aus (Schachtel-)Dividenden müssen die Einkünfte der ausschüttenden ausländischen
(Kapital-)Gesellschaft, um die Voraussetzungen der Aktivitätsklausel zu erfüllen, ausschließlich oder
fast ausschließlich aus aktiven Tätigkeiten stammen. Hat diese Gesellschaft Einkünfte und sind von
diesen Einkünften mehr als 10% passive Einkünfte so „infizieren“ diese auch die übrigen (aktiven)
Einkünfte. Die Folge ist, das die Steuerfreistellung nach DBA- Recht für die ausgeschütteten
(Schachtel-)Dividenden in vollem Umfang verloren geht. Der Grund hierfür ist, das die aus aktiven
und passiven Tätigkeiten stammenden Einkünfte dem Steuerpflichtigen nicht wie der ausschüttenden
Gesellschaft aus verschiedenen Einkunftsqellen zufließen, sondern nur aus einer Einkunftsquelle,
nämlich als Einkünfte aus Dividenden. Bei den ausgeschütteten Dividenden handelt es sich in
wirtschaftlicher Hinsicht, nicht (mehr) aber in rechtlicher Hinsicht, um die ursprünglichen
Unternehmensgewinne der ausländischen Gesellschaft. Diese Einkünfte aus Dividenden sind
einheitlich zu behandeln und sind beim Steuerpflichtigen entweder (insgesamt) aktive oder passive
Einkünfte.

Im Falle von Einkünften aus Unternehmensgewinnen sehen Doppelbesteuerungsabkommen
teilweise vor, das die Einkünfte der ausländischen Betriebsstätte oder Personengesellschaft nicht
ausschließlich oder fast ausschließlich aus aktiven Tätigkeiten stammen müssen, um die
Voraussetzungen der Aktivitätsklausel zu erfüllen. Hat danach die ausländische Betriebsstätte oder
Personengesellschaft sowohl aktive und in passive Einkünfte, dann ist hier eine Aufteilung der
Gesamteinkünfte in aktive und in passive Einkünfte möglich. Wegen dieser Möglichkeit der Aufteilung
ist hier „kein infizieren der Aktiveinkünfte“ durch die passiven Einkünfte gegeben, mit der Folge daß
hier die Steuerfreistellung für die aktiven Einkünfte nicht verloren geht.

Subject-to-Tax-Klauseln, Rückfallklauseln, Remittance-Base-Klauseln und Switch-over-
Klauseln in Doppelbesteuerungsabkommen

Wie bereits ausgeführt, greift die Steuerfreistellung nach Art.23 A Abs.1 OECD-MA bereits dann ein,
wenn die Einkünfte oder das Vermögen nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in dem anderen
Vertragsstaat besteuert werden können. Die Freistellungsmethode kommt nach der Vorstellung des
OECD- Musterabkommens also unabhängig davon zur Anwendung, ob Einkünfte oder das Vermögen
im ausländischen Staat auch tatsächlich besteuert werden; es wird allein auf die virtuelle
Doppelbesteuerung abgestellt. Stellt auch der Quellen- oder Belegenheitsstaat diese Einkünfte, egal
aus welchem Grund, von der Besteuerung gänzlich frei, so kann es sogar zu sog. weißen Einkünften
kommen. Dieser Vorschlag des OECD- Musterabkommen geht manchen Vertragsstaaten zu weit, da



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

36

die Vermeidung einer bereits virtuellen Doppelbesteuerung im Grund über das primäre Ziel von
Doppelbesteuerungsabkommen, nämlich die Vermeidung der (tatsächlichen) Doppelbesteuerung,
hinausgeht. Zur Vermeidung dieser Rechtsfolge, nämlich um dem Verbot der virtuellen Besteuerung
entgegenzuwirken, geht die deutsche Abkommenspraxis immer mehr dazu über, in deutsche
Doppelbesteuerungsabkommen besondere Klauseln aufzunehmen. Solche besonderen Klauseln sind
insbesondere Subject-to-Tax-Klauseln, Rückfallklauseln, Remittance-Base-Klauseln und Switch-over-
Klauseln. Diese Klauseln werden unter Einschluss der Aktivitätsklausel zusammenfassend auch als
Vorbehaltsklauseln bezeichnet. In diesem Zusammenhang ist allerdings für EU-Sachverhalte auf das
Eu-rowings-Urteil des EuGH hinzuweisen. In diesem Urteil hat der EuGH ausgeführt, dass eine
niedrige Besteuerung im Ausland keine höhere Besteuerung im Inland rechtfertigt.
Aufgrund der Vierzahl von Vorbehaltsklauseln ist eine dogmatische Einordnung schwierig und wird in
Literatur und Rechtsprechung auch unterschiedlich gehandhabt, insbesondere auch, weil sich der
Anwendungsbereich dieser Klauseln zum Teil ganz oder teilweise überschneidet. So werden zum
Beispiel die Rückfallklauseln und subject-to-tax-Klauseln in der Literatur teilweise synonym behandelt,
dagegen werden diese Klauseln von der Finanzverwaltung und von der Rechtsprechung
unterschiedlich beurteilt.
In diesem Bereich gibt es zwei wichtige Verfügungen der Finanzverwaltung, nämlich die Verfügung der
OFD Düsseldorf betr. ertragsteuerliche Auswirkungen der sog. Rückfallklauseln in einigen
Doppelbesteuerungsabkommen vom 11.12.1996 und die Verfügung der OFD Frankfurt am Main betr.
Rückfallklauseln, subject-to-tax-Klauseln, remittance-base-Klauseln und switch-over-Klauseln in
Doppelbesteuerungsabkommen vom 18.12.1998. Beide Verfügungen sind sehr ähnlich. Sie enthalten
anschauliche Darstellungen zur virtuellen Doppelbesteuerung und regeln ausführlich den Begriff und
die Wirkung der Rückfallklauseln, die Abrenzung zu ähnlichen Regelungen (wie die subject-to-tax-
Klauseln), Besonderheiten bei ausländischen Verlusten und bei Arbeitslöhnen für eine Tätigkeit im
Ausland sowie das Verhältnis zum zwischenstaatlichen Auskunftsaustausch.

Rückfallklauseln

Um „weißen Einkünften“ entgegenzuwirken regeln Rückfallklauseln in deutschen
Besteuerungsabkommen im Methodenartikel, dass das Besteuerungsrecht, richtiger müsste es auch
hier heißen, dass die Ausübung des Besteuerungsrechts dann an den Ansässigkeitsstaat zurückfällt,
wenn der Quellen- oder Belegenheitsstaat von seinem, ihm nach dem betreffenden
Doppelbesteuerungsabkommen zugewiesenen Besteuerungsrecht keinen Gebrauch macht. „Keinen
Gebrauch machen“ ist nach der Rechtsprechung des BFH wörtlich zu verstehen. Danach kommt eine
Rückfallklausel nur dann zur Anwendung, wenn der ausländische Staat von seinem Besteuerungsrecht
überhaupt keinen Gebrauch macht. Mit anderen Worten: es bleibt bei der Anwendung der
Freistellungsmethode, wenn der ausländische Staat von seinem Besteuerungsrecht nur bezüglich
bestimmter Umfang Gebrauch macht oder sein Besteuerungsrecht nur bezüglich bestimmter
Einkunftsteile ausübt.

Mit dieser Regelung liegt den Rückfallklauseln systematisch die Fiktion zu Grunde, dass Gewinne oder
Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dann nicht als aus Quellen innerhalb des
anderen Vertragsstaats stammend gelten, wenn sie im anderen Vertragsstaat nicht besteuert werden.
Es wird also so getan, als ob für solche Gewinne oder Einkünfte ein Kollisionsfall nicht gegeben ist.
Damit kommt für diese Einkünfte die Freistellungsmethode nicht in Betracht. M.E. ist der Sinn dieser
Regelung und die damit verbundene Rechtsfolge auf den ersten Blick nicht unbedingt zu erkennen.
Deshalb wird vorgeschlagen, Rückfallklauseln mit folgenden Wortlaut klarer zu formulieren:

„Gewinne oder Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die aus Quellen innerhalb
des anderen Vertragsstaats stammen, können unbeschadet Abs.2 lit. a) in dem erstgenannten Staat
besteuert werden, wenn sie nicht in Übereinstimmung mit diesem Abkommen im anderen
Vertragsstaat tatsächlich besteuert werden.“,

oder alternativ, in Anlehnung an die Formulierungen zum Betriebsstättenvorbehalt und insbesondere
zu den Aktivitätsklauseln:
„Abs.2 lit. a) ist nicht anzuwenden, wenn Gewinne oder Einkünfte einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person, die aus Quellen innerhalb des anderen Vertragsstaat stammen, nicht in
Übereinstimmung mit diesem Abkommen im anderen Vertragsstaat tatsächlich besteuert werden. In
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diesem Falle können Gewinne oder Einkünfte unter Beachtung von Abs.2 lit. b) in dem erstgenannten
Staat besteuert werden.

Durch eine Rückfallklausel wird also nicht die auch virtuelle, sondern nur die tatsächliche
Doppelbesteuerung beseitigt. Den Nachweis, dass Gewinn oder Einkünfte in Übereinstimmung mit
dem entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen im Vertragsstaat tatsächlich besteuert worden
sind, für solche Gewinne oder Einkünfte also die Freistellungsmethode zur Anwendung kommt, trägt
nach § 90 Abs.2 AO der Steuerpflichtige.

Die Fiktion einer Rückfallklausel führt dazu, dass nach der Auffassung der Finanzverwaltung diese
Gewinne oder Einkünfte nicht als ausländische Gewinne oder Einkünfte zu behandeln sind, sondern
als inländische Einkünfte gelten. Für die Steuerveranlagung bedeutet dies, dass solche Einkünfte nicht
in die Anlage AUS, sondern in die Anlagen GSE, KSO, L oder V einzutragen sind.
Inkonsequenterweise behandelt die Finanzverwaltung derartige Gewinne oder Einkünfte für die
Zwecke der Anwendung von § 2a EStG allerdings wiederum als ausländische Einkünfte. M.E. wäre es
sachgerechter von einer Rückfallklausel betroffene ausländische Gewinne oder Einkünfte lediglich von
dem Anwendungsbereich der Freistellungsmethode auszuschließen. Kommt aufgrund der
Rückfallklausel die Freistellungsmethode nicht in Betracht, dann kommt die Anrechnungsmethode zur
Anwendung . Die Höhe der anzurechnenden ausländischen Steuer beträgt 0. Diesem Vorschlag
entsprechen auch die beiden oben gemachten Formulierungsvorschläge. Bei der Steuerveranlagung
wären solche Einkünfte dann in die Anlage AUS einzutragen.
Wie bereits eingangs in diesem Kapitel ausgeführt, wird die dogmatische Einordnung von
Rückfallklauseln in Literatur und Rechtsprechung teilweise unterschiedlich gehandhabt. Nach der m.E.
richtigen Uterscheidung zwischen Rückfallklauseln und subject-to-tax-Klauseln, die dem Entstehen
von „wießen Einkünften“ im Methodenartikel entgegenwirken. Dagegen gehören nach dieser
Unterscheidung zu den subject-to-tax-Klauseln vor allem durch die Finanzverwaltung gehören zu den
Rückfallklauseln die Klauseln, die dem Entstehen von „weißen Einkünften“ im Methodenartikel
entgegen wirken. Dagegen gehören nach dieser Unterscheidung zu den subject-to-tax-Klauseln die
Klauseln, die dem Entstehen von „weißen Einkünften“ in den Zuordnungsartikeln entgegenwirken und
demnach dort nur für bestimmte Einkunftsarten Geltung haben. Abgesehen von der Reichweite ihrer
Geltung, also entweder für alle Einkünfte (so die Rückfallklausel) oder nur für bestimmte
Einkunftsarten (so die subject-to-tax-Klausel), führt diese Unterscheidung nicht zu unterschiedlichen
Rechtsformen. Entsprechend sind Rückfallklauseln, nach der Rechtsprechung des BFH auch als
subject-to-tax-Klauseln anzulegen.

Subject-to-tax-Klauseln

Um „weißen Einkünften“ entgegenzuwirken, regeln subject-to-tax-Klauseln in deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen in einzelnen Zuordnungsartikeln, dass das Besteuerungsrecht ,
richtiger müsste es auch heißen, dass die Ausübung des Besteuerungsrechts dann dem
Ansässigkeitsstaat zusteht, wenn der Quellen- oder Belegenheitsstaat von seinem, ihm nach dem
betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen zugewiesenen Besteuerungsrecht keinen Gebrauch
macht. „Keinen Gebrauch machen“ dürfte unter Hinweis auf die zu Rückfallklauseln ergangene
Rechtsprechung des BFH jedenfalls auch in den Fällen wörtlich zu verstehen sein, wo die Klausel mit
dem Wort „Solange“ beginnt, sodass eine subject-to-tax-Klausel nur dann zur Anwendung kommt,
wenn der Quellen- oder Belegenheitsstaat von seinem Besteuerungsrecht überhaupt keinen Gebrauch
macht. Anders ist die Rechtslage wohl zu beurteilen , wenn die Klausel mit dem Wort „Soweit“ beginnt.

Remittance-Base-Klauseln

Die Remittance-Base-Klauseln (auch Überweisungsklauseln genannt) gelten als eine Sonderform der
Rückfallklausel. Sie findet man zum Teil in den deutschen Doppelbesteuerungsabkommen (dort
entweder im Definitionsartikel oder in Schlussprotokollen), die mit Vertragsstaaten abgeschlossen
sind, denen das britische Steuerrecht zu Grunde liegt. Nach dem britischen Steuerrecht besteht in
Abkehr von dem Welteinkommensprinzip eine Steuerpflicht grundsätzlich nur für inländische
Einkünfte. Ausländische Einkünfte unterliegen nach diesem System der Steuerpflicht nur dann, wenn
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sie in das Inland überwiesen oder dort bezogen werden. Infolge des einem ausländischen
Steuersystems zu Grunde liegenden Remittance-Base-Prinzips könnte es im Verhältnis zur
Bundesrepublick Deutschland dazu kommenm, dass die Bundesrepublick Deutschland ausländische
Einkünfte nach der Freistellungsmethode von der deutschen Besteuerung freistellt, während der
ausländische Vertragsstaat diese Einkünfte ebenfalls nicht besteuert, soweit sie nicht in diesen
Vertragsstaat überwiesen werden. Um solchen „weißen Einkünften“ entgegenzuwirken, regeln
Remittance-Base-Klauseln in Doppelbesteuerungsabkommen entweder im Definitionsartikel oder in
Schlussprotokollen, dass das Besteuerungsrecht, richtiger müsste es auch hier heißen, dass die
Ausübung des Besteuerungsrechts in dem Umfang an den Ansässigkeitsstaat zurückfällt, in dem
solche Einkünfte in den Qellen- oder Belegenheitsstaat nicht besteuert werden. Oder mit anderen
Worten: Die Freistellungsmethode gilt im Ansässigkeitsstaat nur für den Teil der Einkünfte, der in den
anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird. (Anm: und dort besteuert wird). Entsprechend
haben typische Remittnce-Base-Klauseln in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen den folgenden
Wortlaut:
„Sind auf Grund einer Bestimmung der Artikel 6 bis 21 des Abkommens Einkünfte, die aus einem
Vertragsstaat stammen und bei denen es sich nicht um Zinsen handelt, die unter Artikel 11 Absatz 3
fallen, in diesem Staat von der Steuer befreit und werden diese Einkünfte nach dem in den anderen
Vertragsstaat geltenden Recht unter Zugrundelegung des Betrages der Einkünfte besteuert der in den
anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird, nicht unter Zugrundelegung des vollen Betrages
der Einkünfte, so gilt die nach dem Abkommen in dem erstgenannten Staat zu gewährende Befreiung
nur für den Teil der Einkünfte, der in den anderen Staat überweisen oder dort bezogen wird.

Switch-over-Klauseln

Die deutsche Abkommenspraxis geht zunehmend dazu über, in Doppelbesteuerungsabkommen sog.
Switch-over-Klauseln aufzunehmen. Switch-over-Klauseln geben dem Ansässigkeitsstaat das Recht,
unter bestimmten Voraussetzungen an Stelle der grundsätzlich anzuwendenden Freistellungsmethode
die Anrechnungsmethode anzuwenden (also zur Anrechnungsmethode „überzuwechseln“). Diese
Voraussetzungen sind dann gegeben, wenn es zu einer Doppelbesteuerung oder zu einer doppelten
Nichtbesteuerung kommt, weil in den beiden Vertragsstaaten Einkünfte entweder unterschiedlichen
Abkommensbestimmungen zugeordnet oder verschiedenen Personen zugerechnet werden und sich
der damit verbundene (Qualifikations-) Konflikt nicht durch ein Verständigungsverfahren regeln lässt.

Kommt nach einem Doppelbesteuerungsabkommen die Freistellungsmethode zur Anwendung oder
wird die Doppelbesteuerung bereits durch die Zuordnungsmethode vermieden, dann sehen Art.23 A
Abs.3 OECD-MA bzw. Art.23 B Abs. 2 OECD-MA vor, dass der Ansässigkeitsstaat die von der
Steuerbremsungsgrunglage ausgenommenen Einkünften gleichwohl „bei der Festsetzung der Steuer
für das übrige Einkommen (oder Vermögen) der Person“ einbeziehen kann. Das heißt, dass der
Ansässigkeitsstaat zur Ermittlung des von ihm anzuwendenden Einkommensteuertarifs das Recht hat,
die freigestellten ausländischen Einkünfte in das zu versteuernde Einkommen einzubeziehen. Oder mit
anderen Worten: Der Steuersatz für die übrigen (steuerpflichtigen) Einkünfte wird so bemessen, wie
wenn die steuerbefreiten Einkünfte in die Steuerbemessungsgrundlage einbezogen wären. Man spricht
in diesem Zusammenhang auch von der Ermittlung des Einkommens als
Steuersatzbemessungsgrundlage (sog. Steuersatzeinkommen) im Gegensatz zur Ermittlung des
Einkommens als Steuerbemessungsgrundlage. Alle deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
enthalten einen Progressionsvorbehalt.

Aus dem Welteinkommensprinzip folgt grundsätzlich, dass der Progressionsvorbehalt nicht nur für
positive ausländische Einkünfte gelten kann (sog. positiver Progressionsvorbehalt), sondern auch beim
Vorliegen von negativen ausländischen Einkünften, also von ausländischen Verlusten, Anwendung
finden muss (sog. negativer Prgressionsvorbehalt).

Der Sinn und Zweck des Progressionsvorbehalts ist, die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit des
Steuerpflichtigen sicherzustellen. Mit dem (positiven) Progressionsvorbehalt soll ein doppelter Vorteil
der Steuerfreistellung bestimmter Einkünfte vermieden werden. Dieser doppelte Vorteil ergibt sich zum
einen aus dem Steuerausfall durch die Steuerfreistellung bestimmter Einkünfte (1. Stufe der
Streuerfreistellung) und ergibt sich zum anderen daraus, dass auf die verbleibenden Einkünfte „ein
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niedrigerer Steuersatz“ angewendet wird (2. Stufe der Steuerfreistellung). Der BFH formuliert dies
auch wie folgt: „Mit dem Progressionsvorbehalt wird nach ständiger Rechtsprechung des BFH zum
Ausdruck gebracht, dass die weitere Rechtsfolge, nämlich die Besteuerung der inländischen Einkünfte
nach dem Steuersatz, wie er dem gesamten (zu versteuernden) Einkommen- unter Einschluss der
steuerfreigestellten Einkünfte- entspricht, nicht beseitigt werden soll. Oder m.E. am klarsten formuliert:
„derjenige, der Einkünfte aus mehreren Staaten bezieht, soll nicht einem günstigeren oder
ungünstigeren Steuersatz unterliegen als derjenige der gleich hohe Einkünfte nur in ein und
demselben Staat zu versteuern hat“. Die Verfassungsmäßigkeit dieser Rechtsfolge wurde bereits, vor
Inkrafttreten von § 32b EStG im Jahre 1996, vom Bundesverfassungsgericht bejaht.

Teilweise kontrovers diskutiert wird die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage der Progressionsvorbehalt
beruht (korrekter müsste man formulieren: welche Rechtsnatur der Progressionsvorbehalt hat). Die
„Rechtsgrundlage“ könnte sich entweder unmittelbar aus dem Doppelbesteuerungsabkommen
ergeben, möglicherweise kann aber als Rechtsgrundlage auch nur das innerstaatliche Recht (im
deutschen Recht § 32b EStG) in Frage kommen. Auch bei der Anwendung des
Progressionsvorbehalts ist zu beachten, dass Doppelbesteuerungsabkommen kein materielles Recht,
sondern nur Kollisions- oder Begrenzungsrecht enthalten. Klarstellend führteder BFH im Jahr 1993
hierzu aus: „der in einem DBA enthaltene Progressionsvorbehalt begründet die Steuerpflicht nicht
selbst (Anm.: deshalb bedarf es hierfür auch keiner Rechtsgrundlage), sondern hält lediglich die
bestehende Steuerpflicht des deutschen Einkommensteuerrechts aufrecht, die der deutsche
Gesetzgeber ohne weiteres wieder einschränken kann. Mit anderen Worten: Der
Progressionsvorbehalt enthält keine den Steuerpflichtigen belastende (eigenständige) Maßnahme, die
einer Rechtsgrundlage bedarf. Die belastende Maßnahme ergibt sich für den Steuerpflichtigen
ausschließlich aus den Besteuerungsgrundlagen des innerstaatlichen Rechts (hier aus dem EStG). In
diesem Sinne wurde der BFH im Jahre 2002 deutlich mit dem Hinweis: „...setzt die Berücksichtigung
des Progressionsvorbehalts nicht voraus, dass das DBA sie positiv erlaubt; sie ist vielmehr nun dann
ausgeschlossen, wenn ein einschlägiges DBA sie verbietet. Der Rechtsnatur nach ist der
Progessionsvorbehalt demnach auch keine Besteuerungsgrundlage (also keine den Steuerpflichtigen
belastende Eingriffsnorm), sondern lediglich ein in einem Doppelbesteuerungsabkommen
klarstellender Hinweis, in welchem Umfang der Vertragsstaat (aus deutscher Sicht die Bundesrepublik
Deutschland) bereit ist, im Rahmen des Methodenartikels auf die Ausübung ihres Besteuerungsrechts
zu verzichten. Dieser Hinweis im Prgressionsvorbehalt führt zwar für den Steuerpflichtigen im Ergebnis
zu einer belastenden Maßnahme. Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich aber (schon von Anfang an
und unabhängig von diesem Hinweis) auf der Ebene des DBA-Rechts (was nach der Funktion von
Doppelbesteuerungsabkommen auch nicht möglich wäre).

Wegen dieser gleichwohl kontroversen Diskussion, die auch der Sicht des Gesetzgebers zu
Unklarheiten geführt hat, wurde mit Wirkung für das Jahr 1966 § 32b EStG eingefügt. § 32b EStG hat
aus den zuvor genannten Gründen einen lediglich klarstellenden, deklaratorischen Charakter.

§ 32b EStG regelt, dass dann, wenn ein Steuerpflichtiger bestimmte in § 32b Abs.1 - Nr.3 EStG
genannte Einnahmen bezogen hat, „auf das nach § 32a Abs.1 EStG zu versteuernde Einkommen ein
besonderer Steuersatz anzuwenden“ ist. Der bestimmte Steuersatz ist derjenige, der sich ergibt, wenn
die ausländischen Einkünfte bei der Berechnung der Einkommensteuer einbezogen werden. Der so
ermittelte (höhere) Steuersatz wird sodann auf das zu versteuernde Einkommen (in welchem die
freigestellten ausländischen Einkünfte nicht enthalten sind) angewendet.

Übersicht über die Ermittlung des besonderen Steuersatzes (im Falle des positiven
Progressionsvorbehalts):

Einkommen lfd. Nr. der Est-
Splittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

Est gem. der Est-
Slittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

zu versteuerndes
Einkommen

EUR 74.850,- tatsächliche lfd.
Nr. 840

EUR 18.272,-

von der deutschen
Besteuerung
freigestellte aus-
ländische Einkünfte

EUR 20.000,-
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Einkommen lfd. Nr. der Est-
Splittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

Est gem. der Est-
Splittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

maßgeberliches zu
versteuerndes
Einkommen

EUR 74.850,-

maßgebliches
Einkommen zur
Bestimmung des
Steuersatzes

EUR 94.850,- maßgebliche lfd.
Nr. 1118

EUR 26.580,-

Seit dem Veranlagerungszeitraum 2001 werden bei der Ermittlung des besonderen Steuersatzes nach
§ 32b Abs.2 Nr.2 EStG auch etwaige außerordentliche Einkünfte, allerdings nur mit einem Fünftel,
berücksichtigt.

Anwendungsfälle für den Progressionsvorbehalt

Für Einkünfte, die nach einem Doppelbesteuerungsabkommen oder einen sonstigen
zwischenstaatlichen Übereinkommen von der Besteuerung im Inland freigestellt sind, gilt § 32b Abs.1
Nr.3 1.Alt. EStG.

Da der Progressionsvorbehalt grundsätzlich nur bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen
Personen Anwendung findet, regelt § 32b Abs.1 Nr.2 EStG daneben den Progressionsvorbehalt für
den Fall, dass beim Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum ein Wechsel von der unbeschränkten
Steuerpflicht zur beschränkten Steuerpflicht oder umgekehrt stattgefunden hat. Hier sollen
ausländische Einkünfte (im Sinne von § 34d EStG), die der Steuerpflichtige während des Bestehens
der beschränkten Steuerpflicht bezogen hat und die im Veranlagerungszeitraum nicht der deutschen
Einkommensteuer unterlegen haben, trotz nur zeitweiser unbeschränkter Steuerpflicht in den
Progressionsvorbehalt mit einbezogen werden.

Des Weiteren gibt es in Ergänzung von § 1 Abs.3 und § 1a EStG den Progressionsvorbehalt nach §
32b Abs.1 Nr.3 2.Alt.EStG, allerdings ausdrücklich nur für positive ausländische Einkünfte. § 32b Abs.1
Nr.1 EStG schließlich ist die Rechtsgrundlage für den Progressionsvorbehalt bei steuerfreien
inländischen Einkünften.

Wie eingangs dargelegt, findet der Progressionsvorbehalt grundsätzlich nur Anwendung bei
unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen. Ausnahmsweise findet der
Progressionsvorbehalt auch Anwendung beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen in dem
Sonderfall des § 50 Abs.5 Satz 2 Nr.2 EStG. Hier geht es um Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
von Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedsstaats oder eines Staates aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum, die anstelle des Steuerabzugs eine Veranlagung zur Einkommensteuer beantragen.

Auch im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten findet der Progressionsvorbehalt (auf das
zusammen veranlagte Einkommen) Anwendung und zwar auch dann, wenn nur ein Ehegatte
steuerfreie ausländische Einkünfte bezogen hat.

Da unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaftssubjekte keiner (Körperschaft-) Steuerprogression
unterliegen, findet auf sie der Progressionsvorbehalt keine Anwendung.

Positiver Progressionsvorbehalt

Ohne den (positiven) Progressionsvorbehalt hätte der Steuerpflichtige (beim Vorliegen von positiven
ausländischen Einkünften), wie bereits eingangs ausgeführt, aus der Steuerfreistellung einen
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doppelten Vorteil, nämlich auf der oben beschriebenen 1.Stufe der Steuerfreistellung und zugleich auf
der 2.Stufe der Steuerfreistellung. Um diese 2.Stufe der Steuerfreistellung zu vermeiden, werden die
(positiven) freigestellten ausländischen Einkünfte im Rahmen des positiven Progressionsvorbehalts
zur Ermittlung des sog. besonderen Steuersatzes in das zu versteuernde Einkommen eingezogen.
Darauf hinzuweisen ist noch, dass vom BFH bezüglich des positiven Progressionsvorbehalts die
Vereinbarkeit mit EU- Recht bejahrt worden ist.

Negativer Progressionsvorbehalt

Sind die ausländischen Einkünfte negativ, so stellt sich die Frage, ob auch die ausländischen Verluste
bei der Ermittlung des Einkommensteuertarifs in das zu versteuernde Einkommen einbezogen werden
(sog. negativer Progressionsvorbehalt). So selbstverständlich in zahlreichen Urteilen des BFH der
negativen Progressionsvorbehalt als logische Konsequenz des positiven Progressionsvorbehalts in
früheren BFH-Urteilen offengelassen und teilweise noch in jüngerer Zeit sogar in Frage gestellt. Bei
der Anwendung von des negativen Progressionsvorbehalts vermindern die ausländischen Verluste das
im Inland zu versteuernde Einkommen und führen zu einer Steuerentlastung. Die Steuerentlastung
kann im Einzelfall dazu führen, dass der Steuersatz gar 0% beträgt.

Da insbesondere Abschreibungs- und Verlustzuweisungsgesellschaften in den 1970er Jahren
zunehmend versucht haben, möglichst hohe Verluste im Ausland zu produzieren, wurde im Jahre 1982
§ 2a Abs.1 und Abs.2 EStG in das Einkommensteuergesetz eingefügt (sog. Verlustausgleichsverbot),
der die Geltendmachung von ausländischen Verlusten beschränkt. Wegen dieser Beschränkung des
Verlustabzugs in Abweichung vom Welteinkommensprinzip und zu Lasten des Steuerpflichtigen war
die Verfassungsmäßigkeit von § 2a Abs.1 EStG (zusammen mit Abs.2) in der Vergangenheit
wiederholt bezweifelt worden, allerdings vom BFH in verschieden Entscheidungen bejaht worden.

Nach dieser Rechtsprechung liegt weder ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot vor, noch ist ein
Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip gegeben. Ebenfalls wurde vom BFH (vor Ende 2002) die
Vereinbarkeit mit EU- Recht bejaht. Ungeachtet dieser Rechtsprechtung hält eine Teil der Literatur,
m.E. auch zu Recht, § 2a Abs.1 und 2 EStG gleichwohl für verfassungswidrig und auch im
Wiederspruch zu EU- Recht.

Die Beschränkung des § 2a Abs.1 EStG wurde von der Rechtsprechung auf die Geltendmachung des
negativen Progressionsvorbehalts übertragen. Das heißt, dass der negative Progressionsvorbehalt
vom Steuerpflichtigen nur dann geltend gemacht werden kann, wenn auch die Voraussetzungen des §
2a Abs.1 EStG vorliegen.

Der Steuerpflichtige hatte vor dem 01.01.1999 ein Wahlrecht, ob er den negativen
Progressionsvorbehalt in Anspruch nimmt, oder ob er den Abzug der ausländischen Verluste nach §
2a Abs.3 EStG a.F. geltend macht. Es ergab sich der folgende Vergleich, der heute allerdings
Rechtsgeschichte ist:

(aufgeschobener) § 2a Abs.3 EStG negativer Progressionsvorbehalt
wirkt sich steuerlich grundsätzlich zunächst
günstiger aus

wirkt sich steuerlich grundsätzlich
zunächst ungünstiger aus

ggf. später wieder Hinzurechnung (d.h.
Nachversteuerung)

steuerliche Entlastung ist endgültig

Beispiel
Inland 1.000,-
Ausland ./. 100,-
Einkünfte 900,-
pers.StTarif 42%

Est 378,-

Beispiel
Inland 1000,-
Ausland (entfällt)
Einkünfte 1000,-
pers.StTarif 42% wegen neg.
Prog.Vorbehalt
Est 400,-

Einzelheiten zur Anrechnungsmethode (Art.23 B OECD-MA)
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Abb2.: In diesem Falle tritt die zyprische Ltd z.B. in Deutschland als Betriebsstätte/Niederlassung auf.
Der in Deutschland erwirtschaftete Ertrag wird dann in Deutschland mit 15% Körperschaftssteuer+
Gewerbesteuer nach Hebesatz besteuert, eine Doppelbesteuerung ist untersagt. Die Betriebsstätte
wird in Deutschland ins Handelsregister eingetragen. Die „deutsche Steuerlast“ kann reduziert werden,
in dem die Oberbetriebsstätte Zypern der Unterbetriebsstätte Deutschland Rechnungen stellt
mithin/und/oder/ergänzend, in dem Betriebsgegenstände an die Oberbetriebsstätte angesiedelt
werden. Der z.B. deutsche Niederlassungsleiter wird bei der Gesellschaft angestellt und ist
Einkommenssteuer- und Sozialversicherungspflichtig. Auf Grundlage der EU-Niederlassungsfreiheit
darf die Betriebsstätte Deutschland nicht analog einer deutschen GmbH „behandelt“ werden, also z.B.
keine 10.000 Euro Stammkapital analog einer deutschen GmbH, mithin ist zypriotisches Recht
anzuwenden.

Abbildung 3.: In diesem Fall wird ein Deutscher im Sinne als Direktor und ggf. Shareholder der
Gesellschaft auch ins zypriotische Handelsregister eingetragen. Es ergeben sich mithin keinerlei
steuerlichen Vorteile gegenüber einer deutsche Kapitalgesellschaft. Allerdings kann auf die Einzahlung
von Stammkapital analog einer deutschen GmbH verzichtet werden.
Da eine zypriotische Gesellschaft allerdings wesentlich teurer ist als eine englische Limited, eignet sich
für ein solches Modell eher eine UK Ltd..

Zypern Gesellschaft

Zypern Gesellschaft

Handelsregister

Handelsregister

Direktor (Treuhand)
Shareholder
(Treuhand)
Reales Domizil
Bankkonto

Direktor ist z.B.
Deutscher im Sinne
Shareholder ist z.B.
Deutscher im Sinne

Zypern Gesellschaft als
Betriebsstätte/Niederlassung

Zypern Gesellschaft als
Betriebsstätte/Niederlassung

Kunden,weltweit

Kunden,weltweit

Niederlassungsleiter

Niederlassungsleiter

Handelsregister
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Zweck

Die Anwendung des Progressionsvorbehalts rechtfertigt sich aus dem Prinzip der leistungsgerechten
Besteuerung. (Zusatz)einkünfte E neben dem in die Ermittlung des zvE1 einbezogenen Einkommens Y
erhöhen die steuerliche Leistungskraft des Steuersubjekts, die über den Progressionsvorbehalt
abgeschöpft werden soll, um eine Unterbesteuerung des zvE1 zu verhindern. Der
Progressionsvorbehalt ist also keine Sonderform der Steuerbelastung auf E, sondern ein Instrument
zur Abschöpfung der aus E resultierenden progressionsbedingten Vergrößerung der Steuerkraft des
zvE1. Die Steuerfreiheit von E bleibt hierdurch unberührt.

Einkommensteuergesetz

Geltung ab 30.06.1979. Neugefasst durch Bek. v. 19.10.2002 I 4210; 2003 I 179, zuletzt geändert
durch Art. 19 G v. 5.9.2006 I 2098

§ 32b EStG, Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein zeitweise oder während des gesamten Veranlagungszeitraums unbeschränkt
Steuerpflichtiger oder ein beschränkt Steuerpflichtiger, auf den § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 2 Anwendung
findet,

1. a)

Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, Kurzarbeitergeld,
Winterausfallgeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosenhilfe, Übergangsgeld, Altersübergangsgeld,
Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag, Unterhaltsgeld als Zuschuss, Eingliederungshilfe nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz, das aus dem
Europäischen Sozialfonds finanzierte Unterhaltsgeld sowie Leistungen nach § 10 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch, die dem Lebensunterhalt dienen; Insolvenzgeld, das nach § 188 Abs.
1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch einem Dritten zusteht, ist dem Arbeitnehmer
zuzurechnen,

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder vergleichbare
Lohnersatzleistungen nach dem Fünften Sechsten, oder Siebten Buch Sozialgesetzbuch, dem
Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte oder dem Zweiten Gesetz über die
Krankenversicherung der Landwirte,

c) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, die Sonderunterstützung nach dem
Mutterschutzgesetz sowie den Zuschuss nach § 4a der Mutterschutzverordnung oder einer
entsprechenden Landesregelung,

d) Arbeitslosenbeihilfe oder Arbeitslosenhilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz,

e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl.
I S. 1045),

f) Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld nach dem Bundesversorgungsgesetz,

g) nach § 3 Nr. 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge,

h) Verdienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,

i) Vorruhestandsgeld nach der Verordnung über die Gewährung von Vorruhestandsgeld vom 8.
Februar 1990 (GBl. I Nr. 7 S. 42), die nach Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet E Abschnitt III Nr. 5
des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23.
September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1209) mit Änderungen und Maßgaben fortgilt, oder

2. ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommensteuer
unterlegen haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen unbeschränkten Steuerpflicht
einschließlich der in § 2 Abs. 7 Satz 3 geregelten Fälle,

3. Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder einem
sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der
Berechnung der Einkommensteuer steuerfrei sind, oder bei Anwendung von § 1 Abs. 3 oder § 1a
oder § 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommensteuer
unterliegende Einkünfte, wenn deren Summe positiv ist,
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bezogen, so ist auf das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen ein besonderer Steuersatz
anzuwenden.

(1a) Als unmittelbar von einem unbeschränkt Steuerpflichtigen bezogene ausländische Einkünfte im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 gelten auch die ausländischen Einkünfte, die eine Organgesellschaft im
Sinne des § 14 oder des § 17 des Körperschaftsteuergesetzes bezogen hat und die nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind, in dem Verhältnis, in dem dem
unbeschränkt Steuerpflichtigen das Einkommen der Organgesellschaft bezogen auf das gesamte
Einkommen der Organgesellschaft im Veranlagungszeitraum zugerechnet wird.

(2) Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der
Berechnung der Einkommensteuer das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen vermehrt oder
vermindert wird um

1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 die Summe der Leistungen nach Abzug des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags (§ 9a Satz 1 Nr. 1), soweit er nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit abziehbar ist;

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 die dort bezeichneten Einkünfte, wobei die darin enthaltenen
außerordentlichen Einkünfte mit einem Fünftel zu berücksichtigen sind.

(3) <1>Die Träger der Sozialleistungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 haben bei Einstellung der
Leistung oder spätestens am Ende des jeweiligen Kalenderjahres dem Empfänger die Dauer des
Leistungszeitraums sowie Art und Höhe der während des Kalenderjahres gezahlten Leistungen mit
Ausnahme des Insolvenzgeldes zu bescheinigen. <2>In der Bescheinigung ist der Empfänger auf die
steuerliche Behandlung dieser Leistungen und seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen.

(4) <1>Die Bundesagentur für Arbeit hat die Daten über das im Kalenderjahr gewährte Insolvenzgeld
für jeden Empfänger bis zum 28. Februar des Folgejahres nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernübertragung an die amtlich bestimmte Übermittlungsstelle zu übermitteln; § 41b Abs. 2
gilt entsprechend. <2>Der Arbeitnehmer ist entsprechend zu informieren und auf die steuerliche
Behandlung des Insolvenzgeldes und seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen. <3>In den Fällen des
§ 188 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ist Empfänger des an Dritte ausgezahlten
Insolvenzgeldes der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsentgeltanspruch übertragen hat.

Begriffsbestimmung der steuerlichen Organschaft

Der Begriff Organschaft bezeichnet im Steuerrecht eine Gruppe rechtlich selbständiger Personen, die
gemeinsam besteuert werden. Daher ist auch der Begriff Gruppenbesteuerung gebräuchlich. Dabei
wird eine an sich rechtlich selbständige Person (die Organgesellschaft) in eine andere rechtlich
selbständige Person (den Organträger) dergestalt integriert, dass die steuerlichen Vorgänge der einen
Person der anderen als eigene zugerechnet werden. Beide Personen erscheinen dadurch als ein
einheitlicher Steuerpflichtiger.

Typischerweise wird Konzernen die Bildung steuerlicher Organschaften erlaubt. Gewinne und Verluste
der Tochterunternehmen werden dann bei der Konzernmutter zusammengefasst und dort einheitlich
besteuert.

Körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft

Eine Organschaft für Zwecke der Körperschaftsteuer (§ 14 KStG) und Gewerbesteuer (§ 2Abs. 2 S. 2
GewStG) bewirkt grundsätzlich eine Zurechnung aller Gewinne und Verluste der Organgesellschaft
(Tochtergesellschaft) zu denen des Organträgers Muttergesellschaft.

Organgesellschaft

Taugliche Organgesellschaft können nur juristische Personen sein - Aktiengesellschaften bzw.
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung; andere
Körperschaften sind nicht organgesellschaftsfähig. Darüber hinaus müssen sich Sitz und
Geschäftsleitung der Organgesellschaft im Inland befinden. Auch eine lediglich vermögensverwaltende
Gesellschaft ist organgesellschaftsfähig.
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Organträger

Organträger kann eine unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person, eine nicht steuerbefreite
Körperschaft, Personenvereinigung oder Personengesellschaft sein. Ferner kann auch eine
inländische, im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung eines ausländischen gewerblichen
Unternehmens Organträger sein. Anders als bei der Organgesellschaft muss der Organträger
gewerblich tätig sein, d. h. es müssen die Voraussetzungen für einen Gewerbebetrieb vorliegen. Bei
Kapitalgesellschaften ist dies immer der Fall.

Voraussetzungen

Voraussetzungen sind die finanzielle Eingliederung und der Abschluss eines
Ergebnisabführungsvertrages (I.S.d. § 291 AktG).

Ergebnisabführungsvertrag

Der Ergebnisabführungsvertrag muss auf mindestens fünf Jahre Dauer geschlossen werden und in
dieser Zeit auch tatsächlich durchgeführt werden. Er sieht vor, dass die Organgesellschaft ihren
gesamten Gewinn an den Organträger abführt, im Gegenzug verpflichtet sich der Organträger, die
Verluste der Organgesellschaft zu übernehmen.

Realisierungsbeispiel und Gebühren am Beispiel zyprische Ltd

1. Gründung einer zyprischen Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, Treuhand-Lösung.
50% der Shares werden treuhänderisch durch die zyprische Steuerkanzlei bzw. einer BVI-Offshore-
Gesellschaft gehalten, da die zyprische Limited in diesem Beispiel keine Aktiveinkünfte nach
deutschem AStG erwirkt und somit würde die Hinzurechnungsbesteuerung greifen, sofern die
deutsche Gesellschaft beherrschenden Einfluss hätte.



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

56

Katastrophe Betriebsstätte in Deutschland?

Selbst wenn die zyprische Limited z.B. in Deutschland eine Betriebsstätte im
steuerrechtlichen Sinn auslöst, ist das noch keine Katastrophe. So kann die
Oberbetriebsstätte Zypern der Unterbetriebsstätte z.B. in Deutschland Rechnungen stellen
und/oder/mithin kann eine Betriebsaufspaltung erfolgen.

Immobilien als Anlagevermögen

Die zyprische Limited kann natürlich weltweit- also auch in Deutschland- Immobilien als
Anlagevermögen halten. Das kann mit unter sehr praktisch sein, weil so die Immobilien vor
dem Zugriff von Gläubigern geschützt sind. Auf der anderen Seite sind die Immobilien dann
„Vermögen im Sinne“ der Zypern-Gesellschaft und würden bei Konkurs der Zypern-
Gesellschaft zur Insolvenzmasse gehören. Auch ergeben sich steuerliche Vorteile, wenn die
Immobilie Anlagevermögen der Zypern-Gesellschaft ist. Beim Kauf einer Immobilie durch
die Zypern-Gesellschaft in Deutschland, stehen dem deutschen Fiskus zunächst 3,5%
Grunderwerbssteuer zu. Diese kann der Erwerber oder Verkäufer leisten.
Grundsätzlich lösen Immobilien gemäß OECD-Abkommen eine steuerliche Betriebsstätte im
Sitzstaat der Immobilie aus, unabhängig davon, welche Gesellschaft, in welchem Land,
Eigner ist. Befindet sich die Immobilie als z.B. in Deutschland und die zyprische Limited ist
Eigner, werden die Gewinne aus Wertzuwachs, Vermietung-und Verpachtung in
Deutschland besteuert.

Deutsche Immobilie verkaufen oder Vererben: Vermeidung der deutschen
Besteuerung

Bei Immobilien greift das Belegenheitsstaatsprinzip nach OECD-Abkommen: Egal wer
Eigner der Immobilie ist, also auch wenn eine ausländische Gesellschaft Eigentümer ist,
steht das Besteuerungsrecht bei Verkauf oder Vererben dem Sitzstaat der Immobilie zu,
also z.B. Deutschland.

Lösung:

Gründung einer zyprischen Limited mit einziger Betriebsstätte auf Zypern. Die deutsche
Immobilie wird an die zyprische Limited verkauft. Bei Weiterverkauf oder Vererbung bleibt
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Betriebsstätte

Keine Betriebsstätte
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Versteuerung z.B. in
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die Zypern Ltd Eigentümer der Immobile, es werden lediglich die Anteile der zyprischen Ltd
veräußert bzw. vererbt. Beim Verkauf wird der Gewinn mithin auf Zypern mit maximal 10%
besteuert. Beim Vererben fällt keine Erbschaftssteuer an, da Zypern in diesem Fall keine
Erbschaftssteuer kennt. Im deutschen Grundbuch ist keine Änderung erforderlich. Damit
entfällt auch eine Meldung an den deutschen Fiskus.

Die „Ltd&Co.KG“ mit Auslandsgesellschaft als Komplementär

Eine Limited &Co.KG besteht aus dem Komplementär (Vollhafter der Gesellschaft) und dem
Kommanditisten (haftet nur mit seiner Einlage, ist i.d.R. natürliche Person). Die Gesellschaft
tritt nach Außen als Limited&Co.KG auf.
In der Konstellation Ltd&Co KG, wobei eine zyprische Limited mit Betriebsstätte Zypern
Komplementär der KG ist, würde der Kommanditist ist Deutschland besteuert. Die zyprische
Limited würde auf Zypern besteuert, ggf. wird ein Betriebsstättenanteil in Deutschland
besteuert.

Übersicht Ltd&Co.KG

Leitung: Komplementär
Haftung: Komplementär: uneingeschränkte Haftung (hier für Ltd)

Kommanditist: haften nur in Höhe Ihrer Einlagen
Kapitalbedarf: Komplementär: Eigenkapitaleinlage wie Einzelunternehmer

Kommanditisten: Einlage in vertraglich vereinbarter Höhe
Gewinn- bzw. Verlustverteilung: Gewinnverteilung: falls im Gesellschaftsvertrag nicht anders

vereinbart, werden die Kapitalanteile der Gesellschafter mit 4%
verzinst und der Restgewinn unter allen Gesellschaftern
angemessen verteilt

Besteuerung: Betriebliche Steuern: Gewerbesteuern
Persönliche Steuern: Besteuert wird der Kommanditist und der
Komplementär. Verluste sind nur beim Komplementär voll
abzugsfähig, beim Kommanditisten ist hingegen der Verlust nur
begrenzt absetzbar.
Der Komplementär -hier also die Ltd- wird auf Zypern versteuert:
Niedrige Körperschaftssteuer der Ltd
Der Kommanditist wird in Deutschland mit Einkommenssteuer belegt

Auswirkungen dieser Konstellation:
Die Gesellschaft tritt in Deutschland nach außen als deutsche Rechtsform auf, nämlich als
Kommanditgesellschaft /KG. Im "Innenverhältnis" ist der Komplementär die zyprische
Limited. Ist der Kommanditist bei der KG angestellt, unterliegt dieser nicht der
Sozialversicherungspflicht. Steuerlich: Die KG selbst wird nicht besteuert (ist nicht
Steuersubjekt), vielmehr werden die „Personen“ der KG besteuert. Bei der Besteuerung des
Komplementärs (hier zyprische Ltd), kommt es auf „seinen“ „Betriebsstättenanteil“ in
Deutschland an.
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Typische Gesellschaftskonstellationen in der Übersicht

Einschub:
Bei den nachfolgenden Betrachtungsweisen wird davon ausgegangen, dass die deutsche
Hinzurechnungsbesteuerung (7-14 AStG) auch im europäischen Kontext Wirkung entfaltet.
Nach Entscheidungen des EUGHs ist die Praxis der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung
im europäischen Kontext jedoch rechtwidrig. Allerdings hat das deutsche Finanzamt das
Recht, eine Ansässigkeitsbescheinigung zu verlangen und/oder der Nachweis, dass es sich
bei der Betriebsstätte auf Zypern um einen qualifizierten Geschäftsbetrieb handelt (Büro).
Wenn Sie also auf Zypern kein Büro anmieten, empfehlen wir bei passiven Tätigkeiten, dass
der deutsche Anteilseigner maximal 50% Anteile offiziell hält.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, deutsche
Kapitalgesellschaft als maximal 50% Anteilseigner, da passive Einkünfte auf Zypern

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung),
mithin „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Die zyprische
Steuerkanzlei hält treuhänderisch 50% der Anteile, die anderen 50% hält eine deutsche
Kapitalgesellschaft. Rechtsfolgen: Weder der zyprische Anwalt noch der zyprische Gesellschafter
können die Geschicke der Gesellschaft bestimmen, da keine Mehrheitsanteile. Infolge der EU-Mutter-
Tochter-Richtlinie fliessen 50% der zyprischen Gewinne steuerfrei in die deutsche Kapitalgesellschaft.
Hinweis: Aufgrund des Steuergeschenkes“ der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie lohnt sich bei Nicht-
Vorhandensein einer deutschen Kapitalgesellschaft die Gründung einer englischen Limited mit
steuerlicher Betriebsstätte Deutschland (Kosten ca. 900,00 Euro, nur 1,50 Euro Stammkapital)

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister -Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Zyprische Steuerkanzlei hält nach
außen 50% Shares
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Deutsche
Kapitalgesellschaft (GmbH,
AG oder englische Limited mit
Betriebsstätte Deutschland)
hält 50% der Anteile
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Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, deutsche natürliche Person
als Anteilseigner

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung),
mithin „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Die zyprische
Steuerkanzlei hält treuhänderisch 50% der Anteile, die anderen 50% hält eine deutsche natürliche
Person. Rechtsfolgen: Weder der zyprische Anwalt noch der zyprische Gesellschafter können die
Geschicke der Gesellschaft bestimmen, da keine Mehrheitsanteile. 50% der Gewinne werden beim
deutschen Anteilseigner im Halbeinkünfteverfahren besteuert.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, deutsche
Kapitalgesellschaft als 100 % Anteilseigner, da aktive Einkünfte auf Zypern

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung), mithin
„Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Da die zyprische
Gesellschaft aktive Einkünfte nach deutschem AStG realisiert, kann der deutsche Anteilseigner

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Aktive Einkünfte

Handelsregister -Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Deutsche
Kapitalgesellschaft (GmbH,
AG oder englische Limited mit
Betriebsstätte Deutschland)
hält 100% der Anteile

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister -Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Zyprische Steuerkanzlei hält nach
außen 50% Shares
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Deutsche natürliche
Person hält 50% der Anteile
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beherrschenden Einfluss haben, ohne Wirkung der Hinzurechnungsbesteuerung. Die zyprischen
Gewinne werden in Rechtsfolge der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie steuerfrei in der deutschen
Kapitalgesellschaft vereinnahmt.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, 100% Treuhandlösung

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung),
mithin „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. 100% der
Shares werden treuhänderisch von der zyprischen Steuerkanzlei gehalten, da der Mandant z.B. nicht
in Deutschland „auftreten“ will.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, eine Offshore-Gesellschaft
hält 100% der Anteile

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung), mithin
„Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Ergänzend wird eine
Offshore-Gesellschaft gegründet, die als Shareholder der zyprischen Limited auftritt. Mithin fließen die
Gewinne der zyprischen Holding in die Offshore-Gesellschaft. Vorteile: Da die meisten Offshore-
Gesellschaften (Nicht-DBA-Sachverhalt) kein öffentliches Handelsregister, kein Rechtshilfe- oder
fiskalisches Auslieferungsabkommen mit anderen Ländern unterhalten,gehört Ihnen quasi offiziell die
zyprische Ltd,ohne das dieser Sachstand erkennbar ist. Dividendenausschüttungen an die Offshore-

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister
-Zyprischer Anwalt als
Direktor (Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Kein Auftritt oder
Repräsentanz

Offshore-Gesellschaft als
Shareholder (z.B. Belize, BVI,

Liechtensteiner Anstalt)

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister -Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Zyprische Steuerkanzlei hält nach
außen 100% Shares
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Nur Repräsentanz in
Deutschland, keine Anteile


